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Es fehlen im EAG klare Regelungen zur Einspeisung von Griinem Gas ins Gasnetz, wie im
Regierungsprogramm vorgesehen. Griines Gas wie Biomethan, synthetisch erzeugtes Gas oder
auch Wasserstoff - sind unverzichtbarer Baustein der Energiewende. Beim Ausbau der
Erneuerbaren Energien diirfen Gas und Strom nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die
Fordermittel sollen auch fiir erneuerbare Gase, die einen wesentlichen Anteil an der Erreichung
der Klimaziele haben werden, zur Verfiigung stehen.

Da im EAG-Paket die wesentlichen Bestimmungen zu erneuerbaren Gasen fehlen, ist eine
Gesamtbeurteilung — auch der in den vorliegenden Bestimmungen enthaltenen sogenannten
Schnittstellen — nicht moglich. Eine derart wesentliche MaRnahme wie die Ausgestaltung des
Fordermodells, kann nur gesamthaft, etwa im Rahmen des angekiindigten ,,Griin Gas Paket”, beurteilt
werden. Vorgriffe auf eine allfillige Quotenverpflichtung zur Férderung von Biogas sowie
Herkunftsnachweise, Servicestelle oder Griingassiegel sind aus diesem Grund strikt abzulehnen.

Konkret fordern wir ein Marktsystem fiir die Einspeisung von Griinem Gas ins Gasnetz, basierend auf
zentralen Ausschreibungen sowie variablen Marktpriamien - 3hnlich wie beim Okostromausbau. Die
Vorteile eines solchen Systems sprechen fiir sich: rascher Marktaufbau durch direkte Férderung der
Anlagen, einfache Abwicklung und Kostensynergien auf Basis vorhandener Strukturen,
Investitionssicherheit fiir Anlagenbauer und transparente Kosten.

Die relevanten Bestimmungen im EAG kdnnen in seiner derzeitigen Ausgestaltung nur unzuldnglich
interpretiert werden, da Begrifflichkeiten nicht klar definiert sind und unterschiedliche Systeme
miteinander vermengt werden. Insbesondere halten wir die skizzierte Kombination von
Herkunftsnachweisen mit Griingassiegel flr praktisch nicht durchfiihrbar.

Aus Effizienzgriinden und zur Vermeidung von Mehrfachzdhlungen von Gasmengen,
Mehrfachregistrierungen der Marktteilnehmer und multipler Kosten in der Betriebsfiihrung sollte es
ein zentrales Register flir erneuerbare Gase geben, das liber entsprechende Schnittstellen alle anderen
Register verbindet und auch die Anforderungen zur Massenbilanzierung erfiillt. Mit dem Biomethan
Register Austria des Bilanzgruppenkoordinators verfligen wir bereits Gber ein erprobtes, transparentes
und schlankes Nachweissystem fiir erneuerbare Gase.

Fachverband der Gas- und Warmeversorgungsunternehmungen | Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Osterreich
A-1010 Wien, Schubertring 14 | Telefon: +43 1 513 15 88-0* | Telefax: +43 1 513 15 88-25 | E-Mail: office@gaswaerme.at
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Dass auch nicht entwertete Herkunftsnachweise fiir erneuerbare Gase spatestens 18 Monate nach
der Produktion verfallen sollen, ist im Hinblick auf die zukiinftige sektorgekoppelte Energiewirtschaft
jedenfalls ein zu kurzer Zeitraum. Da die besonderen gaswirtschaftlichen Gegebenheiten inklusive
(langfristiger und groRvolumiger) Speicherbarkeit in Speicheranlagen eine starke saisonale
Komponente haben, muss ermoglicht werden, dass ein Herkunftsnachweis auch bei ldangerer
Speicherdauer von erneuerbarem Gas seine Giiltigkeit behalt.

Bei der Aufschliisselung Uber die Herkunft der eingesetzten Energie ist wichtig festzuhalten, dass sich
der Kundenbegriff einerseits auf Hausanschliisse und andererseits auf Anschliisse von
gewerblichen/industriellen Kunden beziehen muss. Betroffene Fernwarmeanlagen mussen in einem
zusammenhangenden Fernwdrmenetz sein. In weiterer Folge ist damit unklar, wie die Angabe des
Zahlpunktes zu erfolgen hat, weil eine Gas-KWK Anlage in der Regel 2 Zdhlpunkte (Strom und Gas) hat.
Hier sind Prazisierungen vorzunehmen.

Da es hierbei primar um Anlagentechnik geht, ist eine Zustandigkeit der Bezirksverwaltungsbehorde,
des Magistrats bzw. der Landesbehorde naheliegend, zumal diese vor Ort angesiedelt ist und Zugriff
auf den umfangreichen Sachverstiandigenapparat hat.

Das WKLG muss mit einem jahrlichen Budget von mindestens 30 Mio. € pro Jahr (20 Mio. € flr
Neuantrage, 10 Mio. € zum kontinuierlichen Abbau des Rickstaus Gber 6 Jahre) dotiert werden. Ohne
eine ausreichende Dotierung waren nur jene Projekte férderwirdig, deren bauliche Verwirklichung
zum Zeitpunkt der Férderzusage noch nicht abgeschlossen sind. Dies wiirde den Fernwarmeausbau
zum Erliegen bringen. Insbesondere eine riickwirkende Einfiihrung dieser Regel auf Projekte in der
Warteliste ist strikt abzulehnen. So wiirden Unternehmen bestraft werden, die den
Fernwarmeausbau proaktiv vorangetrieben haben und die Rechtssicherheit der Fernwarmeprojekte
gefahrdet werden.

Bei der Versorgung von umweltfreundlicher Fernwarme und der Steigerung der Energieeffizienz Giber
unterschiedliche Sektoren hinweg, spielt die Nutzung von Abwarme eine wesentliche Rolle. Auch auf
Europaischer Ebene wurde dies erkannt und im Artikel 23 der EU-Richtlinie zur Forderung der Nutzung
von Energie aus erneuerbaren Quellen (RL 2018/2001) festgehalten, dass Mitgliedstaaten Anreize zur
Nutzung von Abwarme setzen sollen. Aus diesem Grund ist es aus unserer Sicht unerlasslich, dass
neben dem Erneuerbaren Anteil auch die Nutzung von Abwarme miteinbezogen wird. Um das
Abwidrmeziel gem. Erneuerbaren-RL zu erfiillen, ist eine Einspeisung in das Fernwirmenetz
unumganglich.

Die im WKLG-Begutachtungsentwurf vorgesehenen Okologisierungskriterien sind grundsatzlich zu
begriiRen. Der sehr strenge Dekarbonisierungspfad, der auf prozentuelle Werte zu bestimmten
Zeitpunkten abzielt, beriicksichtigt jedoch nicht die Anforderungen der unterschiedlichen
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Fernwdrmenetze und fihrt zu einem Ausschluss von Férderungen, insbesondere der urbanen
Warmeversorger. Ein Férderkriterium mit einer jahrlichen Steigerung des Erneuerbaren-Anteils in
einem Fernwdarmenetz von 1,5% pro Jahr ist die faire Lésung fiir bestehende Fernwarmesysteme und
daher anzustreben.

Die Umreihung anhand des Erneuerbaren-Anteils kann dazu fiihren, dass die Ziele des WKLG
konterkariert werden, was unsachlich und damit verfassungswidrig erscheint, denn es widerspricht
massiv der Fiskalgeltung der Grundrechte: Férderungen miissen in gleichheitskonformer Weise und
nach sachlichen Kriterien fiir alle Férderwerber gewahrt werden. Gerade die riickwirkende und
liberfallsartige Regelung ohne Ubergangsbestimmung wiirde dazu fiihren, dass Dispositionen und
Millionen an Investitionen in Fernwarmeprojekte mit einem Federstrich frustriert werden. Daher
muss dieses Forderkriterium gestrichen werden.

Fir die Anrechnung als Energie aus erneuerbaren Quellen bzw. als ,,dekarbonisierte Energie” sollten
bisher verwendete Abwarmen aus industriellen Prozessen bzw. Mischungen von erneuerbaren
Energiequellen und dabei zwangslaufig anfallenden anderen Energiequellen, welche z.B. im Rahmen
der Entsorgung anfallen, effizient in der Fernwdrme genutzt werden, angerechnet und auch
zukiinftig verwendet werden kénnen. Abwarmen aus industriellen Prozessen - mit einem konkreten
zukiinftigen Dekarbonisierungspfad sollten in diesem Sinne auch erschlieBbar und als dekarbonisierte
Warme anrechenbar sein. Weiters ist eine Erganzung des Begriffes "hocheffiziente KWK" notwendig.

Dekarbonisierte und klimaneutrale Gase stellen eine Brlickentechnologie auf dem Weg zur
Klimaneutralitdt dar. Damit sich diese entwickeln kénnen, braucht es geeignete rechtliche
Rahmenbedingungen. Es bedarf im GWG aber auch im EAG der Anerkennung von dekarbonisierten
und klimaneutralen Gasen als Baustein eines klimaneutralen Osterreichs.

Der Wasserstoffanteil in den Erdgasleitungsanlagen hat massive Auswirkungen sowohl auf die
Gasinfrastruktur, aber insb. auch auf alle damit in Zusammenhang stehenden Anlagen, Anwendungen
und Verbrauchseinrichtungen, wie z.B. Gasthermen, Industriebrenner, Gasturbine und
Speicheranlagen. Die Festsetzung eines Zielwertes fiir den technisch zuldssigen Anteil an Wasserstoff
in den Erdgasleitungsanlagen kann nur in Abstimmung mit den technischen Regelsetzern sowie den
fir die Betriebssicherheit zustindigen Behérden erfolgen, um die Realisierbarkeit in
Ubereinstimmung mit den technischen Regeln sicherzustellen. Zudem sollte der Anteil an Wasserstoff
in den Erdgasleitungen nicht nur ,,erneuerbaren Wasserstoff” beriicksichtigen.

28.10.2020
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DIE INDUSTRIE

Bundesministerium fiir Klimaschutz, Umwelt
Energie, Mobilitat, Innovation und Technologie
zH Herrn Dr. Benedikt Ennser

Stubenring 1

1010 Wien

per Email an: vi2@bmk.gv.at

lhr Zeichen / Ihre Nachricht von Unser Zeichen DW Datum
2020-0.468.446 28.10.2020

Stellungnahme des Fachverbandes der Gas- und Warmeversorgungsunternehmungen zum
Begutachtungsentwurf Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzespaket (EAG-Paket)

Sehr geehrter Herr Dr. Ennser,

vielen Dank fiir die Ubermittlung des im Betreff genannten Begutachtungsentwurfes. Anbei
Ubermitteln wir die Stellungnahme des FGW mit der Bitte um Berlcksichtigung.

Allgemeines

Die Gas- und Warmewirtschaft steht grundsatzlich hinter der diesem Gesetzesentwurf
zugrundeliegenden, anvisierten Klimaneutralitdt sowie den damit verbundenen Erneuerbaren-
Ausbauzielen.

Wir sind Uberzeugt, dass diese ehrgeizigen Zielsetzungen nur erreicht werden kdnnen, wenn alle
Potentiale — insbesondere auch die der erneuerbaren, griinen Gase — bestmoglich nutzbar
gemacht werden. Griines Gas wie Biomethan, synthetisch erzeugtes Gas oder auch
Wasserstoff - sind unverzichtbarer Baustein der Energiewende.

Daher stellen wir als Hauptkritikpunkt voran, dass im EAG-Paket der angekiindigte
Rechtsrahmen zur Einspeisung von erneuerbaren Gas ins Gasnetz fehlt! Dies schwacht das
EAG und macht eine Gesamtbeurteilung — auch der in den vorliegenden Bestimmungen

enthaltenen sogenannten Schnittstellen — nicht méglich.
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Vorgriffe auf allfidllige Quotenverpflichtungen zur Férderung von erneuerbaren Gas lehnen wir
aus diesem Grund strikt ab. Eine derart wesentliche MalRnahme fiir den dsterreichischen
Energiemarkt, wie die Wahl des Férdermodells, kann nur gesamthaft, etwa im Rahmen des
angekindigten , Griin Gas Paket”, beurteilt werden!

Konkret fordern wir ein Marktsystem fiir die Einspeisung von Griinem Gas ins Gasnetz, basierend
auf zentralen Ausschreibungen sowie variablen Marktpramien - dhnlich wie beim Okostromausbau
vorgesehen. Die Vorteile eines solchen Systems sprechen fir sich: rascher Marktaufbau durch
direkte Férderung der Anlagen, einfache Abwicklung und Kostensynergien auf Basis vorhandener
Strukturen, Investitionssicherheit fiir Anlagenbauer und transparente Kosten.

Daruber hinaus vertreten wir einen technologieoffenen Lésungsansatz - die Junktimierung eines
Fordersystems fiir Griines Gas mit wie immer gearteten Restriktionen erachten wir als
kontraproduktiv fir eine Sektorkopplung. Eine durch Wind und PV dominierte Erzeugungsstruktur
und deren im Vergleich zu konventionellen Erzeugungseinheiten geringen Volllaststunden fiihrt zu
groBen Herausforderungen im Elektrizitdtsbereich, die durch Stromibertragungs- und Verteilernetze
insb. auch in einer Leistungsbetrachtung alleine nicht bewerkstelligt werden kénnen.

Nur unter Einbindung von gasformigen Energietrdagern und der gut ausgebauten Gasinfrastruktur
kann die Energiewende gelingen. Einerseits konnen mit gasférmigen Energietragern und den zur
Verfligung stehenden Transport- und Speicherkapazitaten die mengenmaRigen Herausforderungen
der Produktion und Speicherung der benétigten Energiemengen und -trager (insbesondere auch von
Wasserstoff) bewiltigt werden und andererseits der rdumliche und zeitliche Ausgleich zwischen der
Erzeugung erneuerbarer Energie und der zu deckenden Last versorgungssicher gewahrleistet
werden.

Auch fehlt die explizite Definition erganzender Anreize fiir erneuerbare Gase, wie die Befreiung von
Netzentgelten oder erganzende Regelungen zur Umsetzung der Erdgasabgabenbefreiung fur
erneuerbare Gase. Z.B. wird im EIWOG eine vollstandige Befreiung der Netzgebiihren nur fir
Forschungs-Demonstrationsprojekte definiert, die gewisse Kriterien erfillen, wie zB Netzdienlichkeit
und Integration. Dies kann uU fiir ein Sektorkopplungsprojekt angewendet werden, fir ein
kommerzielles Wasserstoff-Projekt ist es nicht passend.

Die im WKLG-Begutachtungsentwurf vorgesehenen Okologisierungskriterien sind grundsatzlich zu
begriRen. Der sehr strenge Dekarbonisierungspfad, der auf prozentuelle Werte zu bestimmten
Zeitpunkten abzielt, beriicksichtigt jedoch nicht die Anforderungen der unterschiedlichen
Fernwdrmenetze und fihrt zu einem Ausschluss von Férderungen, insbesondere der urbanen
Warmeversorger. Ein Forderkriterium mit einer jahrlichen Steigerung des Erneuerbaren-Anteils in
einem Fernwarmenetz von 1,5% pro Jahr ist die faire Losung fiir bestehende Fernwarmesysteme und
daher anzustreben.
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Das WKLG muss mit einem jahrlichen Budget von mindestens 30 Mio. € pro Jahr (20 Mio. € fir
Neuantrage, 10 Mio. € zum kontinuierlichen Abbau des Rickstaus Gber 6 Jahre) dotiert werden. Ohne
eine ausreichende Dotierung waren nur jene Projekte forderwiirdig, deren bauliche Verwirklichung
zum Zeitpunkt der Férderzusage noch nicht abgeschlossen sind. Dies wiirde den Fernwarmeausbau
zum Erliegen bringen. Insbesondere eine riickwirkende Einfiihrung dieser Regel auf Projekte in der
Warteliste ist strikt abzulehnen. So wiirden Unternehmen bestraft werden, die den
Fernwarmeausbau proaktiv vorangetrieben haben und die Rechtssicherheit der Fernwarmeprojekte
gefdhrdet werden.

Wir begriiRen, dass fir Nachfolgetarife bei Biomasseanlagen keine GroRBengrenze vorgesehen ist.
Unklar ist jedoch die Finanzierung der Nachfolgetarife, hier sollte dezidiert ein ausreichender
Fordertopf definiert werden, der allen Projekten einen entsprechenden Tarif ermdglicht. Zudem
sollte es groRen Anlagen moglich sein, auf Férdervolumen der nachsten Jahre vorzugreifen, wenn
eine Forderung innerhalb eines Jahresvolumens nicht moglich ist.

Artikel 1: Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz

Im Detail — Schwerpunkt Gas & Herkunftsnachweise:

Ziele (8 4)

In den Zielbestimmungen— auch jene in der vorgeschlagenen Anderung des Gaswirtschaftsgesetzes
2011 — wird die Rolle der erneuerbaren Gase zur Dekarbonisierung nicht ausreichend anerkannt.

Beim Ausbau sollten Gas und Strom nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Fordermittel sollen

auch fir erneuerbare Gase, die einen wesentlichen Anteil an der Erreichung der Klimaziele haben

werden zur Verfigung stehen. Auch im Sinne der Technologieneutralitat ist nicht verstandlich warum

erneuerbares Gas an dieser Stelle nicht aufscheint.

So fehlen insbesondere:

e Verankerung der Zielbestimmung von 5 TWh erneuerbares Gas im Gasnetz bis 2030 gemal

Regierungsprogramm

e Beriicksichtigung Erneuerbares Gas in der Aufzdhlung der Zielwerte bzw. der zu férdernden

erneuerbaren Quellen; wir fordern die Erganzung ,,und Gas aus erneuerbaren Quellen”in Abs

171 undZ3 sowie die Beriicksichtigung des Betrags von erneuerbaren Gasen in Abs 4

e Beriicksichtigung von erneuerbaren Gase bei den Fordermitteln in Abs 5

e Anerkennung von Wasserstoff als Schlisselelement zur Sektorkopplung

www.parlament.gv.at
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Begriffsbestimmungen (§ 5 EAG)

Dekarbonisierte Gase stellen eine Briickentechnologie auf dem Weg zur Klimaneutralitat dar, damit
sich diese entwickeln kénnen braucht es geeignete rechtliche Rahmenbedingungen. Wir regen die
Anerkennung von dekarbonisierten und klimaneutralen Gasen als Baustein eines klimaneutralen

Osterreich an.

Zu Abs 1 Z 30 ,,Herkunftsnachweis“: Der Herkunftsnachweis (im folgenden HKN) sollte auch
gegeniber Wiederverkaufern und nicht nur gegeniiber Endkunden verwendbar sein.

Nachhaltigkeitskriterien (§ 6 EAG)

Zu § 6 Abs 2: Es ist unklar, ob es bereits einschldgige Rechtsvorschriften liber forstwirtschaftliche
Ausgangsstoffe gibt. Falls es solche gibt, sollten diese angefiihrt werden (analog zur angefiihrten
Verordnung fiir landwirtschaftliche Ausgangsstoffe, BGBI. Il Nr. 124/2018).

Zu § 6 Abs. 3:Unklar ist, wie der Nachweis Nachhaltigkeit erfolgen soll. Die anzuwendenden
Nachhaltigkeitskriterien sind mit Verweis auf die Verordnung zu eng gefasst. Dies umfassen die
gesamte Wertschopfungskette und besagen aktuell, dass zur Biomethangewinnung maximal 60%
nachwachsende Rohstoffe eingesetzt werden diirfen (Mais, Getreide). Die restl. 40% Substratstoffe
missen Reststoffe (Abfall) sein. Bei Neuanlagen wird diese Quote mit 30% Rohstoffe und 70%
Reststoffe deutlich verscharft. Jede Verscharfung ist kontraproduktiv fiir die Entstehung neuer und
die Bewirtschaftung bestehender Biomethananlagen. (siehe dazu auch weiter unten zu § 82)

Wir schlagen vor, dass sich die anzuwendenden Nachhaltigkeitskriterien ausschlieRlich an den

Anforderungen der EU-RED-II Richtlinie orientieren (keine Verscharfung, kein Gold Plating). Oberstes

Ziel muss der Erhalt der heimischen, regionalen Wertschopfung und Wettbewerbsfihigkeit der

Osterreichischen Anlagen sein.

Wir schlagen weiters vor, fiir bestehende Anlagen eine vertrigliche Ubergangsfrist aus Griinden der

Rechts- und Planungssicherheit unbedingt vorzusehen.

Auskunftspflicht (§ 8 EAG)

Gemald § 8 EAG sollen Gas- und Elektrizitatsunternehmen verpflichtet werden, der
Bundesministerin fur Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat, Innovation und Technologie
(,,BMK") sowie den zustandigen Behdrden jederzeit Einsicht in alle Unterlagen und
Aufzeichnungen zu gewahren sowie Auskiinfte Giber alle den jeweiligen Vollzugsbereich
betreffende Sachverhalte zu erteilen. Es handelt sich hier um weitreichende
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Einsichtspflichten ohne Verdacht und ohne Anlassfall mit Geldstrafen bis € 20.000 bei
Zuwiderhandlung! Dieser Eingriff ist aus folgenden Uberlegungen rechtsstaatlich héchst
bedenklich:

Die Behdrden sollen laut diesem Entwurf berechtigt sein, solche UberwachungsmaRnahmen
ohne eine ausreichende gesetzliche Determinierung des Verwendungszwecks und ohne
konkreten Verdacht vorzunehmen. Die Bestimmung sieht sogar ausdriicklich vor, dass diese
Pflicht zur Duldung der Einsichtnahme und Erteilung der Auskunft ohne konkreten Anlassfall
besteht, wenn diese Unterlagen oder Auskiinfte zur Klarung oder zur Vorbereitung der
Kldarung entscheidungsrelevanter Sachverhalte in kiinftig durchzufiihrenden Verfahren
erforderlich sind!

Die Bestimmung sieht auch insbesondere keine Beschrankungen der Auskunftspflicht und
auch keine Moglichkeit zur Verweigerung der Auskunft vor.

Selbst eine Hausdurchsuchung ist nach 6sterreichischem Recht nur zuldssig, wenn ein
konkreter Verdachtsfall vorliegt und diese dartiber hinaus richterlich bewilligt wird. Fir das
vom BMK vorgeschlagene Einsichtsrecht, das eine dhnliche Eingriffsintensitat aufweist wie
eine Hausdurchsuchung, sind keine solchen Voraussetzungen notwendig.

Eine solches umfassendes Einsichtsrecht- und Auskunftspflicht ohne konkreten Anlassfall und

insbes. in sensitive Geschéaftsinformationen stellt eine sachlich nicht gerechtfertigte Form der

staatlichen Uberwachung dar und ist daher aus rechtsstaatlichen Griinden duRerst

bedenklich! § 8 EAG ist daher gemeinsam mit der korrespondierenden Straf-bestimmung

ersatzlos zu streichen.

Allgemeine Fordervoraussetzungen (§ 10 Z 3)

Zu lit a): Zusatzlich sollten auch PV-Anlagen auf Freifldchen auf dem Geldnde von Gewerbe-,

Industrie-, Bergbau und Lagerflachen forderfahig sein

In den Erlduterungen fehlt die Moglichkeit der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf

bestehenden Bergbaufldchen, insbesondere Deponien nach dem Mineralrohstoffgesetz

(MinroG, §119a). Selbst, wenn die Zustandigkeit flir das Mineralrohstoffgesetz in ein anderes

Ressort fillt, sollten auch aufgrund der Ubersichtlichkeit des Gesamt-Energie-Systems in
Osterreich PV-Anlagen auf bergbaulich genutzten Flichen im EAG mitgeregelt werden.

www.parlament.gv.at
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Erneuerbaren-Forderpauschale (§ 71)

Die Umsetzung von P2x-Technologien (insbesondere P2H) fiihrt zu netzdienlichen
Speichermoglichkeiten und daher sind diese analog zu Pumpspeichern zu betrachten. Daher soll es
auch fur P2x Technologien eine Befreiung vom Erneuerbaren Forderbeitrag geben.

Herkunftsnachweise - Besondere Bestimmungen fiir erneuerbares Gas

Wie eingangs ausgefiihrt, ist eine umfassende Beurteilung der im vorliegenden EAG-Paket
enthaltenen Schnittstellen fir Griines Gas ohne vollstandige Vorlage des Férdersystems nicht
moglich. Daher sind samtliche Vorgriffe auf ein allfdlliges Quotensystem abzulehnen. Dies
betrifft insbesondere auch das Nachweissystem fiir eine allfdllige Versorgerquote.

Davon abgesehen, halten wir die im EAG skizzierte Abwicklung der Erflllung einer Griin-Gas-Quote
Uber Herkunftsnachweise und Griingasnachweise mit Griingassiegel fiir praktisch nicht durchfiihrbar.
Die relevanten Bestimmungen im EAG kénnen in seiner derzeitigen Ausgestaltung nur unzulanglich
interpretiert werden, da Begrifflichkeiten nicht klar definiert sind und unterschiedliche Systeme
miteinander vermengt werden.

Herkunftsnachweise sind zur Gaskennzeichnung fir Endkonsumenten konzipiert, aber nicht zur
zielgerichteten Abwicklung von komplexen Fordermodellen und zur Erreichung inter-/nationaler oder
Sektorenziele geeignet.

Um Probleme bei der Umsetzung und Abwicklung zu vermeiden, miissen zumindest Begriffe tGiber
Nachweistypen (Herkunftsnachweis, Nachhaltigkeitsnachweis, Biomethannachweis), Lieferart
(Book&Claim, Massenbilanzierung) und Begutachtungsformen (Griingassiegel entspricht
Zertifizierung von Nachhaltigkeit laut Art 25-30 Richtlinie EU 2018/2001) klar abgegrenzt werden.

Die Bestimmungen spiegeln auch nicht die derzeitige Systemlandschaft zur Abwicklung der
Dokumentation von erzeugten und verbrauchten erneuerbaren Gasen wider. Hierbei wird primar die
noch nicht operative Herkunftsnachweisdatenbank der Regulierungsbehérde favorisiert, ohne auf
andere Systeme (AGCS Biomethan Register Austria; Register fiir elektronische
Nachhaltigkeitsnachweise der Umweltbundesamt GmbH) und die notwendigen Schnittstellen
zwischen den Systemen einzugehen.

Aus Effizienzgriinden und zur Vermeidung von Mehrfachzdhlungen, Mehrfachregistrierungen der

Marktteilnehmer und multipler Kosten in der Betriebsflihrung sollte es ein zentrales Register fir

erneuerbare Gase geben, das Uber entsprechende Schnittstellen alle anderen Register verbindet und
auch die Anforderungen zur Massenbilanzierung erfiillt. Das AGCS Biomethan Register Austria des

Bilanzgruppenkoordinators ist hier aus Sicht des FGW klar zu favorisieren, da es bereits Gber ein

www.parlament.gv.at

9von57



10 von 57 111/SN-58/ME XXVII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. Gbermittelte Version)

Seite 7

erprobtes, transparentes, vertrauenswirdiges und schlankes Dokumentationssystem fir

erneuerbare Gase verfigt.

Griingassiegel (§ 82)

Festzuhalten ist, dass konkrete Details zur Ausgestaltung des Griingassiegels fehlen. So fehlen z.B.
etwas nahere naher Ausfiihrung dariber, wie man ein Griingassiegel erhalt und wer dieses vergibt.
Soweit es sich aus dem EAG-Entwurf erschlief3t, sollen mit dem Anhang des Griingassiegels auf
Herkunftsnachweisen und Griingaszertifikaten die Nachhaltigkeit von erneuerbaren Energietragern
nachweisbar gemacht und diese Nachweistypen zur Erfillung einer allfilligen ,Quote” herangezogen
werden.

Die Anrechnung von Erneuerbaren auf die Unionsziele gemals den Vorgaben aus der Richtlinie (EU)
2018/2001 basieren insbesondere auf den Nachhaltigkeitsanforderungen an die erneuerbaren
Energietrager. Bei der Erfiillung von , Nachhaltigkeitskriterien” handelt es sich konkret um die
Ausweisung eines Treibhausgas-Emissionswertes aufgrund der entstehenden CO2-Emissionen
entlang der Wertschdpfungs-/Produktionskette, welcher zur Erfillung der notwendigen CO2-
Emissionsminderungen einen entsprechenden Referenzwert (siehe Artikel 29 der Richtlinie EU
2018/2001 insbesondere Abs. 10 Ziffer d) des jeweiligen Anwendungsbereiches unterschreiten muss.
Dieser Referenzwert ist je nach Einsatzgebiet unterschiedlich, aber vor allem im Warmebereich
niedriger (und damit schwerer erreichbar).

Das Endergebnis der Treibhausgas Emissionskette kommt im Zuge einer Priifung durch externe
Begutachtung, den Regeln eines durch die EU-Kommission anerkannten ,freiwilligen Systems”
(biofuel voluntary schemes?) folgend, zustande. Die Berechnung folgt der intensiven (vor-Ort)
Priifung eingesetzter Substrate, notwendiger Transportwege und Produktionsprozesse und wird in
Gramm CO2eq pro MJ des Energietrdgers angegeben, wahrend ein Herkunftsnachweis fiir eine
Energiemenge von 1 MWh auszustellen ist. Wie dies praktisch verkniipft werden soll, bleibt im

Vorschlag offen.

Biomethananlagenbetreiber werden durch die Nachhaltigkeitszertifizierung einer zusatzlichen
Prifung mit erheblichem finanziellen Aufwand (Anm. It. Erfahrungswert der AGCS ~ 10.000 EUR pro
Jahr) und erheblichen biirokratischem/administrativem Aufwand konfrontiert. Es stellt sich die
Frage, wie diese zusatzlichen Kosten vergiitet werden. Es ist davon auszugehen, dass die Preise der

Osterreichischen Biomethanmengen im europdischen Rahmen aufgrund der kleinstrukturierten

Landwirtschaft und AnlagengrofRe hoch sein werden und dadurch erhéhter Druck entsteht, auch

L https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes en

www.parlament.gv.at


https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en

111/SN-58/ME XXVII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. Gbermittelte Version)

Seite 8

Biogas aus anderen Lidndern fiir eine allfidllige Quote anzurechnen. Dariiber hinaus ist zu kldren, ob

die Nichtzulassung von Biomethanmengen aus dem EU-Ausland vor dem Hintergrund der

bestehenden europarechtlichen Binnenmarktregelungen konform ist, wird bezweifelt.

Aus Sicht des FGW sollte eine klare Trennung von Herkunftsnachweisen, welche zum Nachweis beim

Verbraucher dienen, und von Nachweisen tber die Produktion und deren Qualitit (Griingassiegel)

durchgefiihrt werden. Eine Vermischung des Griingassiegels mit Herkunftsnachweisen erscheint

nicht zielfihrend.

Beim Verweis auf § 6 Abs 1 (Nachhaltigkeitskriterien fiir Treibhausgaseinsparungen fir flissige
Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe) fehlt die Erwdhnung der Erzeugung von erneuerbarem H2

aus der Elektrolyse als anrechenbar. Wir ersuchen hier um Ergdnzung.

Griinzertifikat (§ 83)

Gringaszertifikate werden im EAG-Entwurf als Nachweise fiir Gase, die nicht in das 6ffentliche Netz
eingespeist werden, bezeichnet. Aktuell beziehen sich solche Energiemengen auf i) Anlagen, die
Biogas vor Ort in einer KWK-Anlage zu erneuerbarem Strom und Warme verwerten und folglich keine
erneuerbare Gasproduktion aufweisen und keine Gasnachweise bendtigen und ii) Anlagen, die
Biomethan als Kraftstoff vor Ort bereitstellen und daher lber elektronische
Nachhaltigkeitsnachweise im Nachhaltigkeitsregister der Umweltbundesamt GmbH dokumentiert
werden missen.

Erst spater soll hier wohl auch off-grid Wasserstoff beriicksichtig werden. Wir gehen davon aus, dass
hier die Anwendung des § 5 EAG ,,Begriffsbestimmungen” und § 83 EAG ,,Griinzertifikate fiir Gase”
ausschlieBlich fiir lokal erzeugten Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen anzuwenden ist, welcher

nicht in das Gasnetz eingespeist wird und nicht als Treibstoff vor Ort oder an einem anderen Ort in
den Verkehr gebracht wird. Industrieunternehmen, die selbststdandig erneuerbaren Wasserstoff vor
Ort beispielsweise aus erneuerbarem Strom erzeugen, sind hingegen nicht von diesem Gesetz erfasst
und stellen daher keine Anwendung im Sinne des §5 und § 83 EAG dar.

Zu § 83 Abs 4: Die GroRe/Einheit sollte an die Werte, die von den Netzbetreibern benutzen werden,
angepasst sein: ,...qilt standardmdiflig fiir 1.000 kWh...”. Die Untergliederung bis zur dritten

Nachkommastelle wiirde sich erlibrigen, wenn man auf 1.000 kWh abstellt.

Ist der Begriff ,Verwendung” in diesem Paragraphen wie das Wort ,Verbrauch” zu verstehen?

Zu Abs 5: Die Befristung ist nicht gerechtfertigt und daher zu streichen (siehe dazu auch § 80 Abs. 2).
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Die Giiltigkeitsdauer der HKN von nur 12 Monaten ist nicht zu akzeptieren. Biomethan wie auch
andere Formen von erneuerbaren Gasen sind speicherbar, eine Befristung ist daher nicht notwendig.
Hier muss der Unterschied zwischen Strom und Gas anerkannt werden!

Zu § 83 Abs 7: Es sollte klargestellt werden, dass die Anwendung als Kraftstoff und die Férderungen
im Sinne des OSG durch andere Registersysteme bereits jetzt erfasst und Mehrfachzahlung zu
vermeiden sind.

Zu § 83 Abs 8: Der Sinn dieses Absatzes erschlief3t sich uns nicht, da insbesondere
Grinzertifikatsmengen eben nicht in das Gasnetz eingespeist werden und damit gegebenenfalls
keine eigenen Zahler verwaltet werden. Eine Automatisationsunterstiitzung ist daher nicht
notwendig.

Wir gehen davon aus, dass der Anlagenbetreiber die Daten in diesem Fall zur Verfligung stellt und
nicht der Netzbetreiber, wie bei leitungsgebundenen Mengenerfassungen durch normierte
Zahlwerke. Ebenso wird die Dokumentation der Mengen nicht zwingend monatlich, sondern je nach
Zeitpunkt der erfolgten Messung, also beispielsweise 06.01.2021 bis 18.06.2021, erfolgen.

Wir ersuchen daher um Anderung des Abs 8 wie folgt:

,Der Anlagenbetreiber kann eine automationsunterstiitzte Ausstellung der Griinzertifikate fiir Gas
auf Basis gemessener Produktionsmengen im Registersystem durchfiihren.”

Anrechnung und Nachweis der Griin-Gas-Quote (§ 84)

Wie eingangs ausgefiihrt, ist eine Beurteilung der im vorliegenden EAG-Paket enthaltenen
Schnittstellen fiir Griines Gas ohne vollstandige Vorlage des angedachten Fordersystems nicht
moglich. Daher sind insbesondere § 84 Abs 1 und Abs 3 ersatzlos zu streichen, welcher
offensichtlich von einer noch einzufiihrenden Quotenverpflichtung fiir die Gasversorger
ausgeht.

Zu § 84 Abs 3:

Gemald § 84 Abs 3 sollen Griinzertifikate fiir Gas aus Anlagen, die zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits im Betrieb sind, auf eine solche Quote nicht
angerechnet werden. Dies ist nicht nur sachlich nicht nachvollziehbar, es verletzt aus unserer
Sicht auch den Grundsatz des Vertrauensschutzes. Gerade die innovativsten ,First Mover” zu

benachteiligen erscheint nicht sachgerecht und erschwert auBerdem die Zielerreichung mit

erneuerbaren Gasen aus Osterreichischer Produktion. Verpflichtete Unternehmen werden hier

direkt in die Strafzahlung geleitet.
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Grlnzertifikate von Griin-Gas Mehreinspeisung aufgrund Optimierungen bzw. Erweiterungen von
bestehenden Anlagen (z.B. durch Einbau einer effizienteren Technologie) sollten ebenfalls auf die
Griin-Gas-Quote angerechnet werden kdnnen. Wirtschaftlich ist eine Optimierung bzw.

Erweiterung bestehender Anlagen gegeniiber einem Anlagenbau zu bevorzugen.

AulRerdem sollen gem. Z 2 Griinzertifikate fiir Gas aus Anlagen, die Biomasse in Form von
biologisch abbaubaren Abfillen einsetzen, die am selben Standort bei anderen industriellen
Produktionsprozessen angefallen sind, nicht angerechnet werden. Es ist aus unserer Sicht nicht

nachvollziehbar, worin die sachliche Rechtfertigung fiir eine solche Nicht-Beriicksichtigung liegt.

Herkunftsnachweis — Allgemeine Bestimmungen (§§78-81 EAG)

Herkunftsnachweisdatenbank (§ 78)

Zu § 78 Abs 2:

In den Erlauterungen sollte bei der Aufzahlung jener Stellen, die fiir die Produktionsanlagen die
Registrierung vornehmen kdnnen, der Bilanzgruppenkoordinator aufgenommen werden. Dieser
hat im Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber bereits heute Zugang zu diesen Daten.

§ 78 EAG sollte daher die Informationen des GWG § 129b Abs 2 widerspiegeln:

,Eine indirekte Ubermittlung von Daten und Informationen durch die Datenbank des
Bilanzgruppenkoordinators oder durch sonstige vom Anlagenbetreiber beauftragte Dritte ist

zuldissig.”

Zu § 78 Abs 3:

Warum gibt es hier nicht eine stlindliche, automatisierte Eingabe — zumindest bei den ans Netz
angeschlossenen Anlagen? Die Bilanzierung bendétigt ohnehin stiindliche Werte. Die Summe aus
diesen ergibt (auch wiederum automatisiert) sodann die Monatswerte flir die HKN. Aber auch bei
Inselanlagen muss es Stundenwerte geben.

Zu § 78 Abs 4:

Der Entwurf unterscheidet nicht, wer tGiber welche Daten verfiigt, sondern nimmt alle in die
Verpflichtung fiir simtliche Daten. Die Systembetreiber sollten aber nur fiir die Ubermittlung jener
Daten verantwortlich sein, die sie auch zu Gibermitteln imstande ist.

Zu § 78 Abs 8:
Abs 8 muss auf die notwendigen Schnittstellen zum Datentransfer zwischen den drei zustandigen

Stellen i) Biomethanregister des Bilanzgruppenkoordinators, ii) Herkunftsnachweisdatenbank der
Regulierungsbehdrde und iii) Nachhaltigkeitsregister der Umweltbundesamt GmbH, verweisen:

www.parlament.gv.at



14 von 57 111/SN-58/ME XXVII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. Gbermittelte Version)
Seite 11

»(8) Die Regulierungsbehérde stellt eine ordnungsgemdfSe Abwicklung der Datentransfers zwischen
der Herkunftsnachweisdatenbank sowie der von der Umweltbundesamt GmbH betriebenen
elektronischen Datenerfassung sdmtlicher nachhaltiger Biokraftstoffe gemdf3 der
Kraftstoffverordnung 2012, BGBI. Il Nr. 398/2012 in der Fassung BGBI. Il Nr. 86/2018, und dem
Bilanzgruppenkoordinator, welcher gemdf3 § 21 Abs 2 Okostromgesetz 2012 monatliche,
schriftliche Bestditigungen iiber die eingespeisten Biogasmengen auszustellen hat, sicher, um
Doppelzéhlungen auszuschliefSen.”

Zu § 78 Abs 9:
Es fehlt die Angabe eines Zeitrahmens: Wann genau werden diese Daten 6ffentlich zuganglich
gemacht? Im darauffolgenden Jahr, im jeweils darauffolgenden Monat?

Diese Informationen sind Voraussetzungen fiir die Anlagenregistrierung, da diese Daten durch
Sachverstdndige vorab zu priifen sind. Somit sollen diese Informationen unmittelbar nach der
Registrierung veroffentlicht werden. Lediglich der 3. Punkt (die tatsachliche Jahreserzeugung),
kann nachtraglich 6ffentlich gemacht werden.

Eine Definition fur ,,Energiequelle” ware hilfreich als Abgrenzung zum Wort , Energietrager”.

Eigenversorgung und die Erzeugung von Energie auBBerhalb des 6ffentlichen Netzes (§ 79)

Da § 79 Abs 3 EAG auf Anlagen zur Erzeugung von Gas aus erneuerbaren Quellen, das nicht in das

offentliche Netz eingespeist wird (Inselanlagen), Bezug nimmt, gehen wir davon aus, dass der

(Gas)Netzbetreiber hiervon nicht bertihrt ist und insofern auch die in § 79 Abs 4 enthaltene
Verpflichtung nicht den (Gas)Netzbetreiber betrifft.

Sollte wider Erwarten hier jedoch der (Gas)Netzbetreiber in die Pflicht genommen werden, ist darauf
hinzuweisen, dass im Gasbereich keine intelligenten Messgerate im Einsatz sind. Vor diesem
Hintergrund sollte die Messung daher anstelle mit intelligenten Messgeraten mittels
Lastprofilzdhlern gemalk § 7 Abs 1 Z 35 GWG 2011 oder Verbrauchsaufzeichnungsmessgeraten
gemald § 2 Z 10 Lastprofilverordnung 2018 erfolgen.

Herkunftsnachweise (§ 80)

Zu § 80 Abs 1: Die GroRe/Einheit sollte an die Werte, die von Netzbetreiber benutzen werden
angepasst sein: ,,...gilt standardmdpig fiir 1.000 kWh...“. Die Untergliederung bis zur dritten
Nachkommastelle wiirde sich ertibrigen, wenn man auf 1.000 kWh abstellt.

Zu § 80 Abs 2 — Verfallsdatum HKN Gas:
Die Giiltigkeitsdauer der HKN von nur 12 Monaten fiir Gas ist nicht zu akzeptieren. Eine Angleichung

www.parlament.gv.at



111/SN-58/ME XXVII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. Gbermittelte Version)
Seite 12

an die Systematik im Strom ist hier nicht zweckmaRig, weil Gas auch in groRen Mengen und
langfristig speicherbar ist und einmal eingespeiste Mengen auch zu einem spateren Zeitpunkt
entnommen werden kdnnen. AuRerdem wiirde die Befristung auf 12 Monate das im Sommer
produzierte Biomethan benachteiligen, da im Sommer der Bedarf an Gas sinkt. ,Alt-Zertifikate” und

neu generierte Zertifikate sollen auch bei ldngerer Speicherdauer von erneuerbarem Gas ihre
Gultigkeit behalten.

Durch die Einfiihrung eines Verfallsdatums oder beim ginzlichen Fehlen einer Ubergangsregelung
entsteht das Risiko, dass bereits erzeugte Zertifikate wertlos werden und zu einem unmittelbaren

wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil fiir die Vertriebseinheiten fliihren wiirde. Zusatzlich kdnnen

diese , Alt-Zertifikate” nicht mehr verkauft werden.

Aktuell ist keine Ubergangsfrist fuir ,Alt-Zertifikate” aus dem AGCS Biomethanregister vorgesehen.

Weiter findet intern die Begutachtung von eingespeisten Zertifikatsmengen einmal jahrlich statt.
Diese Begutachtung miisste, sollten die 12 Monate ab Erzeugung so eingefiihrt werden, deutlich
friiher passieren, da dies ansonsten negative wirtschaftliche Folgewirkungen iZm dem Verkauf der
Verwertung hat.

Als bevorzugter Ansatz sollte - analog zu § 8a Stromkennzeichnungsverordnung (Nachweisen fiir

elektrische Energie durch Pumpspeicherkraftwerke) - eine derartige Regelung auch fiir erneuerbare

Gase vorgesehen werden, wenn sie in einen Gasspeicher ein- und ausgespeichert werden. Durch

Einrichtung eines eigenen Kontos mit Mengenbilanzierung wird sichergestellt, dass die gleichen

Mengen an erneuerbarem Gas eingesetzt werden:

Gultige Nachweise in Hohe der eingespeicherten Menge werden auf ein Konto transferiert und bei
der Ausspeicherung, abzlglich der gel6schten Nachweise, als Nachweise fiir die Produktion des
erneuerbaren Gases herangezogen. Nachweise, die auf das Konto transferiert wurden, kénnen
jederzeit mit gililtigen Nachweisen fir erneuerbare Gase der gleichen Art ersetzt werden.

Entsprechend diesem Vorschlag sollte in § 80 EAG - sowie in § 129b Abs 7 GWG - zumindest die
folgende Ergdnzung aufgenommen werden:

,(2) Herkunftsnachweise gelten zwélf Monate ab der Erzeugung der betreffenden Energieeinheit.
Ein Herkunftsnachweis ist nach seiner Verwendung zu entwerten. Herkunftsnachweise, die nicht
entwertet wurden, werden spdtestens 18 Monate nach der Erzeugung der entsprechenden
Energieeinheit mit dem Status ,,verfallen” versehen. Fiir erneuerbares Gas, welches in
Speicheranlagen gelagert wird, gilt der Zeitpunkt der Entnahme am Ausspeisepunkt als Beginn
der Produktion.”

Zu § 80 Abs 4:
Die Wortfolge ,,...nachweislich diesem Kdufer zu (iberlassen” ist zu unbestimmt. Wer muss den HKN
Uberlassen? Der Handler oder der Anlagenbetreiber oder der Verkaufer?
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Anerkennung von Herkunftsnachweisen aus anderen Staaten (§ 81):

Hervorzuheben ist, dass gem. Erlduterungen Herkunftsnachweise aus Anlagen mit Standort in einem
anderen EU Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat nicht auf das nationale Erneuerbaren-Referenzziel
angerechnet werden kdnnen. Hier ist fraglich, ob dies den EU-Vorgaben entspricht.

In Art. 19 Abs 2 RED Il wird klargestellt, dass der Herkunftsnachweis keine Funktion in Bezug auf die
Einhaltung des Artikels 3 (erneuerbare Ziele) durch die Mitgliedstaaten hat. In RED Il Erwagungsgrund
55 wird dies nochmals betont und weiter ausgefiihrt, dass es wichtig ist zwischen griinen
Zertifikaten, die fiir Forderregelungen genutzt werden, und Herkunftsnachweisen zu unterscheiden.
Im gegenstandlichen Entwurf scheint es nun verschiedene Kategorien von Herkunftsnachweise; jene
mit und jene ohne Griingassiegel, zu geben, von denen nur erstere Herkunftsnachweise iSv RED I
sein dirften.

Wir ersuchen um eine verstandliche Erklarung des Systems.

Zu § 81 Abs 3:
Abs 3 sollte nicht als ,,Kann-Bestimmung“ formuliert, sondern verpflichtend sein, da dies zu mehr
Rechtssicherheit fur alle Beteiligten fiihrt. Zumindest fiir EU/EWR-Staaten sollte dies gelten.

Herkunftsnachweise fiir Fernwarme (§ 85):

Betreiber von Fernwarme- oder Fernkalteanlagen mit mehr als 1 000 Kunden sind verpflichtet, am
Ende jedes Geschaftsjahres eine Aufschliisselung lber die Herkunft der eingesetzten Energie zu

melden. Dabei ist wichtig festzuhalten, dass sich der Kundenbegriff aus unserer Sicht einerseits auf
Hausanschliisse und andererseits auf Anschliisse von gewerblichen/industriellen Kunden beziehen
muss. Betroffene Fernwarmeanlagen miissen in einem zusammenhadngenden Fernwarmenetz sein.

In weiterer Folge ist damit unklar, wie die Angabe des Zahlpunktes zu erfolgen hat, weil eine
Gas-KWK Anlage in der Regel 2 Zahlpunkte (Strom und Gas) hat. Hier sind Prazisierungen
vorzunehmen.

Beim Primarenergieeinsatz von Fernwarme- und -kaltesysteme geht es primar um Anlagentechnik,
was in einem engen Zusammenhang mit dem gewerblichen Betriebsanlagenrecht steht. Insofern
ware hier eine Zustandigkeit der Bezirksverwaltungsbehorde, des Magistrats bzw. der
Landesbeh6rde naheliegend, zumal diese vor Ort angesiedelt ist und Zugriff auf den umfangreichen
Sachverstandigenapparat hat. Da nun Anlagenbescheide, regelmaRige Schadstoffemissions-
prifungen, usw. ohnehin bereits von der Verwaltungsbehérde erlassen werden, ist im Sinne der
Verwaltungsvereinfachung auch gleich die Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben (iber die
Herkunft der in den Anlagen verwendeten Brennstoffe den Verwaltungsbehdrden zu tibertragen.
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Daher schlagen wir folgende Anderung vor:

§ 85. (1) Betreiber von Fernwdrme- oder Fernkdlteanlagen mit mehr als 1 000 Kunden sind
verpflichtet, am Ende jedes Geschdftsjahres eine Aufschliisselung liber die Herkunft der von ihnen
eingesetzten Brennstoffe der fiir ihren Unternehmenssitz zustédndigen Verwaltungsbehérde

Reguitierungsbehérde zu melden. Die Aufschliisselung hat zumindest in Form einer prozentmdifSigen
Aufschliisselung der Primdrenergietréger in erneuerbare Energie, fossile Energie oder sonstige
Energietrdger zu erfolgen.

(2) Die Informationen gemdf3 Abs. 1 miissen auf der Internetseite des jeweiligen Unternehmens
verdéffentlicht und oder den Kunden einmal jihrlich auf oder als Anhang zur Jahresabrechnung zur
Verfiigung gestellt werden.

Integrierter Netzinfrastrukturplan (§ 90):

Dieser soll durch das BMK erstellt werden. Aus Sicht der verbundenen Netze (Strom und Gas) macht
dies Sinn, sofern die betroffenen Unternehmen rechtzeitig eingebunden werden und Strom in der
Praxis nicht Vorrang vor Gas bekommt.

Zu § 90 Abs 2:
Textvorschlag:
»(2) Der integrierte Netzinfrastrukturplan soll — unbeschadet der Kompetenzen der Ldnder — vor allem
nach Mafgabe folgender Grundsdtze ausgestaltet werden: ...
2. Durch zusammenschauende Betrachtung sowie sektoreniibergreifende Bedarfserhebung sollen
bei der Planung, Errichtung und dem Betrieb von Infrastruktur spezifische Wechselwirkungen und
Synergien zwischen Energietrdgern, Erzeugungs- und Verbrauchssektoren genutzt werden.

(neu) 5. Bestehenden Gas- und Stromspeicheranlagen sind in der Bereitstellung von
Systemflexibilitit der Vorzug gegeniiber Netzerweiterungen zu geben, wenn dadurch eine
hohere Kosteneffizienz erreicht werden kann.”

Begriindung: Die Anforderung in Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2019/944 vom 5. Juni 2019 zu
gemeinsamen Vorschriften fiir den Elektrizitatsbinnenmarkt wird auf alle bestehenden Gas- und
Stromspeicheranlagen erweitert, wenn diese kostenglinstiger sind als Investitionen in neue
Netzinfrastruktur. Damit sollen in der Netzplanung Anreize geschaffen werden, die Kosteneffizienz
des gesamten Energiesystems sektoreniibergreifend zu erhéhen. Uber diese Grundsatzbestimmung
sollen auch Anreize fir vermiedenen Netzinvestitionen in der Entgeltregulierung fiir Netzbetreiber
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geschaffen werden sofern die Einbeziehung von bestehenden Strom- und Gasspeicheranlagen eine
kosteneffizientere Engpassbeseitigung ermdglicht.

Zu § 90 Abs 5:
Textvorschlag:

,(5) Die Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitéit, Innovation und
Technologie erstellt den integrierten Netzinfrastrukturplan auf Basis des gemdf8 § 37 EIWOG 2010

erstellten Netzentwicklungsplan, dem gemdf8 § 63 GWG 2011 erstellten koordinierten

Netzentwicklungsplan und der gemdf8 § 22 GWG 2011 erstellten langfristige Planung sowie mit Daten
liber potentielle Einspeisepunkte bzw. Eignungszonen fiir erneuerbare Gase gemdfs § 18 Abs. 1Z 12a
GWG 2011.“

Begriindung: Ein integrierter Netzinfrastrukturplan ist eben nur dann ,integriert”, wenn die
existierenden Planungsinstrumente und deren Ergebnisse den NIP bilden. Eine Kann-Bestimmung,
wie im vorliegenden Entwurf vorgesehen, kann das nicht sicherstellen. Wir ersuchen hier darum,

dass auf KNEP und LFP Bedacht genommen werden ,muss”. Die Kann-Formulierung soll in eine Muss-

Formulierung gedndert werden.

Umweltpriifung und Offentlichkeitsbeteiligung (§ 91)

Die Praxistauglichkeit dieses Prozesses, v.a. hinsichtlich der grenziiberschreitenden Konsultationen, ist

fraglich. Regelungsgegenstand ist jedoch die Umsetzung von EU-Recht. Ggfls. ist die Mdglichkeit einer
effizienteren Vorgehensweise zu priifen, z.B. im Sinne von , Information statt Kollaboration”.

Servicestelle fiir erneuerbare Gase (§§ 94, 95)

Auch diese Bestimmungen greifen voraus und sind daher ersatzlos zu streichen.

Zumindest missen die Aufgaben der Servicestelle nach § 95 Abs 1 und Abs 2 abschlieBend im Gesetz
geregelt werden. Im Absatz 1 erster Satz ist daher das Wort ,,insbesondere” zu streichen.

Dass weitere Aufgaben nach Absatz 2 im Rahmen einer Ausschreibung entsprechend dem BVergKonz
2018 festgelegt werden konnten, ist abzulehnen.

Zu § 95 Abs 5 - Anordnungsbefugnis:

Des Weiteren sehen wir auch die vollig unterdeterminierte Anordnungsbefugnis der Ministerin an die
Servicestelle nach § 95 Abs 5 kritisch, denn hier kénnten wiederum Aufgaben an die Servicestelle
weitergegeben werden, welche eventuell in das Aufgabengebiet der Verteilernetzbetreiber fallen.
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Gerade diese Anordnungsbefugnis sowie dass die Aufgaben nicht klar und abschliefend geregelt
worden sind, erscheint auch im Lichte des Artikel 18 BVG bedenklich, miissen doch Gesetze klar,
verstandlich sowie hinreichend konkret formuliert werden.

Strafbestimmungen (§ 96):

Verwaltungsilibertretungen mit Geldstrafen bis zu € 20.000 (Absatz 1) bzw. € 75.000 (Absatz 2) sind
vollig unverhaltnismaRig und daher zumindest der Hohe nach abzulehnen.

Im Detail — Schwerpunkt Fernwarme:
Zu§5Abs128:

Der Brennstoffnutzungsgrad soll die Effizienz der Energieumformung moglichst in Bezug auf die
Warme- und Stromaufbringung darstellen, welche fiir Endverbraucher bereitgestellt wird. Daher
sollten Eigenbedarfs-Energiemengen wie z.B. Energie fiir Trocknungsprozesse oder Energie fir
diverse prozessinterne Vorwarmungen nicht als effiziente Warmeproduktion anrechenbar sein.

Wir schlagen daher folgende Formulierungin § 5 Abs 1 Z 8 vor:

8. ,,Brennstoffnutzungsgrad” die Summe aus Brutto- Stromerzeugung und in Fernwédrme Systeme
eingespeiste bzw. als Raumwdrme genutzter Wérmeerzeugung, geteilt durch den Energieinhalt
der eingesetzten Energietrdger bezogen auf ein Kalenderjahr;

Zu §5Abs1Z11aneu:

Fiir die Anrechnung als Energie aus erneuerbaren Quellen bzw. als ,dekarbonisierte Energie” sollten
bisher verwendete Abwarmen aus industriellen Prozessen bzw. Mischungen von erneuerbaren
Energiequellen und dabei zwangsldufig anfallenden anderen Energiequellen, welche z.B. im Rahmen
der Entsorgung anfallen, effizient in der Fernwarme genutzt werden, angerechnet und auch zukinftig
verwendet werden kdnnen.

Abwarme aus industriellen Prozessen - mit einem konkreten zukiinftigen Dekarbonisierungspfad
sollten in diesem Sinne auch erschlieRbar und als dekarbonisierte Warme anrechenbar sein. Beispiel:
dekarbonisierte Abwarme aus einem zukiinftigen Hybrid Stahlwerk mit Elektro Lichtbogen Ofen
(erneuerbarer Strom) und Wasserstoff - Elektrolyse fiir den Reduktionsprozess, der erst 2050 rein
erneuerbar sein wird.

Daher schlagen wir folgende Formulierung in Anlehnung an Art. 2 Z 9 REDII vor:
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»11a. ,Abwdrme und -kdélte” unvermeidbare Wérme oder Kiilte, die als Nebenprodukt in einer
Industrieanlage, in einer Stromerzeugungsanlage oder im terticiren Sektor anféllt und die
ungenutzt in Luft oder Wasser abgeleitet werden wiirde, ...kann als dekarbonisierte Warme
angerechnet werden.”

Zu§5Abs1Z17:

Aufgrund der Definition fiir "erneuerbarer Strom: elektrische Energie, die ausschlieflich aus
erneuerbaren Quellen erzeugt wird" ist unklar, ob Strom, der in Anlagen, in denen auch Brennstoffe
als Primédrenergietrager eingesetzt werden, welche nur zum Teil erneuerbare Energietrager sind (z.B.
Einsatz von fossilen Energietragern zum An- und Abfahren bzw. als Stiitzfeuerung oder Einsatz von
Reststoffen und Abfillen biologischen Ursprungs) bzw. der aus Mischfeuerungsanlagen gemaR 0SG
2012) stammt, prinzipiell als nicht-erneuerbar gilt oder ob jener Anteil des erzeugten Stroms, der aus
erneuerbaren Quellen stammt als erneuerbar anerkannt werden kann.

Daher schlagen wir folgende Formulierung in § 5 Abs 1 Z 17 vor:

,17. "erneuerbarer Strom" (Anteil bzw. Menge der) elektrischen Energie, die ausschlieflich aus
erneuerbaren Quellen erzeugt wird; In Bezug auf Anlagen in denen unterschiedlichen
Primdrenergietréiger eingesetzt werden der Anteil der elektrischen Energie, die ausschliefllich
aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird;“

Zu § 5 Abs 1 Z 30a neu:

Eine Erganzung des Begriffes "hocheffiziente KWK" ist im Hinblick auf die weitere Verwendung im
EAG notwendig. Eine Definition die der RED Il grundsatzlich entspricht istin § 7 (1) Z 27 ELWOG
bereits enthalten: ,hocheffiziente Kraft-Warme-Kopplung” die KWK, die den in Anlage IV
festgelegten Kriterien entspricht; diese Kriterien gemall Anhang IV sind derzeit gleichlautend mit den
Anforderungen der RL 2012/27/EU. Daher schlagen wir folgende Ergdnzung in § 5 Abs 1 vor:

,30a: ,hocheffiziente Kraft-Wéirme-Kopplung (hocheffiziente KWK)“ hocheffiziente Kraft-Wérme-
Kopplung im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 2012/27/EU;“

Zu § 5 Abs 1 Z 30b neu:

Wichtig erscheint weiters auch die Erganzung des Begriffes "hocheffiziente KWK-Warme" in
Anlehnung an das WKLG im Hinblick auf weitere Verwendung im EAG. Daher schlagen wir folgende
Erganzungin § 5 Abs 1 vor:

,30b: ,hocheffiziente KWK-Wéirme” der bei hocheffizienter Kraft-Wédrme-Kopplung anfallende
Anteil an Wédrmeenergie;”
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Zu § 5 Abs 1 Z 30c neu:

Im Hinblick auf die weitere Verwendung im EAG (entsprechend § 7 Abs 1 Z 37 EIWOG 2010) schlagen
wir die Erganzung des Begriffes "KWK" in § 5 Abs 1 vor:

,30c: ,Kraft-Wérme-Kopplung (KWK)“ die gleichzeitige Erzeugung thermischer Energie und
elektrischer und/oder mechanischer Energie in einem Prozess;”

Zu § 5 Abs 1Z 30d neu

Im Hinblick auf die weitere Verwendung im EAG, im Speziellen § 85 (Anlehnung an WKLG), schlagen
wir in § 5 Abs 1 die Erganzung des Begriffes "KWK-Warme" vor:

,30d: ,,KWK-Wirme“ der bei Kraft-Wérme-Kopplung anfallende Anteil an Wéirmeenergie;

Zu §5Abs12735:

Fiir Repowering sollen MaBnahmen wie z.B. bei Biomasse KWK— Energieeffizienzsteigerungen durch
Nachristung von Rauchgaskondensationsanlagen, UmriistungsmaBnahmen auf Gegendruck
Dampfturbinen mit 100% Abdampfnutzung fir Fernwarme, Warmepumpen zur
Temperaturanhebung interner Abwarmen anerkannt werden. Zusatzlich sollten
Flexibilisierungsmalnahmen in diesen Anlagen wie z.B. Steigerung der Teillastfahigkeit und
Investitionen zur Steigerung des Warmeoutputs oder Steigerung der Flexibilisierung der
Elektrizitatserzeugung sowie MaBnahmen zur Reduktion von Emissionen anrechenbar sein.

Die elektrische Engpassleistung ist bei diesen Anlagentypen oft mit den thermodynamischen
Parametern, welche durch mechanische und materielle Auslegungen begrenzt werden, schwieriger
zu erhdhen wie die Effizienz, Flexibilitdt und Lebensdauer dieser Anlagen.

Als Neuinvestitionen bzw. damit zur Teilnahme als ,,Neuanlage” sollen gesamtheitliche MaBnahmen
— wie vorher beschrieben — welche Investitionen gréBer 50% der Neuinvestition anlagentechnischer
Komponenten ausmachen — als Schwellenwert anrechenbar sein. Die Erstellung und die Inhalte eines
qualitativen Gutachtens fir diese MaRnahmen sind vom Férderwerber mit der EAG Forderstelle
abzustimmen und vor der Teilnahme an Ausschreibungen von der Férderstelle (dhnlich den KPC — UFI
Anforderungen.) zu genehmigen.

Daher schlagen wir folgende Formulierung § 5 Abs 1 Z 35 vor:

»35. ,,Repowering” die Investition in die Modernisierung von Kraftwerken, die erneuerbare Energie
produzieren, einschliefdlich des vollstindigen oder teilweisen Austausches von Anlagen oder
Betriebssystemen und —gerdten zum Austausch von Kapazitéit oder zur Steigerung der Effizienz,
technischen Lebensdauer, Flexibilitiit oder der Kapazitit der Anlage; Ubersteigen diese
Investitionen 50% von in der Gréf8enordnung vergleichbaren anlagentechnischen Investitionen
von Neuanlagen, gelten ,repowerte” Bestandsanlagen als ,Neuanlage”, Fiir diese MafSnahmen
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muss ein Gutachten vorgeleqt werden, welches von der EAG Férderstelle anerkennungswiirdiq
iS_t. “”

Zu§10Abs1Z4:

Bei den Mitgliedsunternehmen des Fachverbandes Gas Warme konnte zum Thema der Begrenzung
der Férderung bei Biomasseanlagen auf 5 MW keine einheitliche Branchenmeinung eruiert werden.

Stadtische Fernwarmeversorger sprechen sich eindeutig fiir die Anhebung dieser Grenze auf max.
15 MWq fiir die stadtischen Fernwarmeversorgung aus, da Fernwarme Erzeugungskosten in
hocheffizienten Fernwarme Netzen durch die Einschrankung auf 5 MW steigen wiirden, und eine
nennenswerte Steigerung des Anteils erneuerbarer Warme im urbanen Bereich ohne weitere
nachhaltige, effiziente und regionale Biomassenutzung waire nicht erreichbar. Hocheffiziente
Anlagen fir die stadtische Fernwarmeversorgung haben hohe Investitionskosten und komplexe
Einbindungen und auch entsprechend lange Planungs-, Errichtungs- und Projektlaufzeiten. Sie
erhohen jedoch die Versorgungssicherheit der Versorgung mit Fernwarme und wirken liber eine
Dauer von bis zu 30 Jahren nachhaltig und volkswirtschaftlich positiv in der Region. Daher sollte
nach Ansicht der stadtischen Fernwarmeversorger die Férderung von Anlagen gemaR § 10 Abs 174
(und entsprechend auch in § 35 Abs 1) fiir die stadtischen Fernwarmeversorgung auf max. 15

MW erhdéht werden.

Regionale Nah- und Fernwadrmeversorger sehen in der Begrenzung auf 5 MW, eine ausgewogene
Regelung, denn nur so kdnnte aus ihrer Sicht gewahrleistet werden, dass die vorgesehene Forderung
vielen Anlagen/Netzen in einem Jahr zugutekommt und nicht nur eine GroRanlage die vollen Mittel
einer Periode abschopft.

Dies ist fiir die Umstellung der vielen regionalen Nah- und Fernwarmebetreiber, die zahlenmaRig in
Osterreich die Mehrheit stellen, besonders wichtig, um die Warmewende zu schaffen. Die
Moglichkeit groBere Anlagen zu bauen, wiirde dadurch weiterhin bestehen, dabei wird sogar der
Teil der Produktion bis 5 MW. gefordert. Daher wird die Regelung im § 10 Abs 1Z 1 im
Begutachtungsentwurf sehr begriifit.

Zu § 15 - Aussetzung der Marktpramie bei negativen Preisen:

Auch die Aussetzung der Marktpramie bei negativen Preisen erschwert die Betriebsweise von
kleineren Bestandsanlagen und sollte hier - so wie bei der administrativ festgelegten Marktpramie
fiir Anlagen unter 0,5 MW - eine entsprechende Sonderregelung vorgesehen werden.

Zu §§8 17, 20, 23, 24 und 27:

Die erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen sowie die qualitativen Kriterien fiir eine
Berechtigung zur Teilnahme nach §20 bzw. ein Ausschluss von Geboten nach §24 sind speziell fiir
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Biomasse Anlagen so transparent zu gestalten, dass Rechtssicherheit fiir den Bieterkreis herrscht und
ein Bietersturz nach Zuschlagserteilung verhindert wird.

Speziell der bisher fiir Biomasse Anlagen nach OSG (von den Bundesldndern) ausgestellte
Anerkennungsbescheid als Okostromanlage bestétigte die qualitative Eignung der verwendeten
Brennstoffe und bestétigte die Konformitat der beabsichtigten Errichtungs- Merkmale der Anlage.

Diese Merkmale und Anforderungen wurden im OSG §7 bis §9 spezifiziert und sind fiir uns in diesem
EAG Begutachtungsentwurf in der erforderlichen Tiefe noch nicht vorhanden.

Fiir uns ist derzeit, vermutlich durch die noch zu erstellenden Verordnungen und
Durchfiihrungsbestimmungen, noch nicht in vollem Umfang erkennbar, welche Unterlagen oder
Kriterien zu einem erfolgreichen Abschluss eines Biomasse Fordervertrages nach EAG zusatzlich bzw.
vertiefend erforderlich sind.

Es sollte Transparenz und Rechtssicherheit betreffend die Forderwiirdigkeit eines Projektes
geschaffen werden.

Ein Bietersturz oder das Erl6schen von Zuschlagen gem. § 27 Absatz 4 sollte moglichst zeitnah und
nicht erst im nachsten Kalenderjahr, dem nachstfolgenden Projektwerber zugeschlagen werden,
anstelle nur durch das Erléschen von Zuschlagen freiwerdenden Fordervolumen in die nachste Runde
umzuschichten.

Zu § 20, § 27 Abs 1 und 2:

Wenn eine Anlageninbetriebnahme nicht innerhalb der jeweils geltenden Frist erreicht wird, sollte, in
der VerhdltnismaRigkeit zum Projekt, ein Abschlag von einigen Prozent von der Marktpramie etc.
erfolgen. Zu kurze Projekterrichtungszeiten schrecken potentielle Anlagenhersteller bzw.
Anlagenerrichter ab bzw. werden Finanzierungen fiir Projekte mit groem (Termin-) Risiko nicht
gewadhrt. Komplexe und nachhaltige Energieprojekte haben eine lange Wirkdauer und im Vergleich
dazu relativ kurze Errichtungszeiten. Durch das Erloschen eines Zuschlages wird das Errichtungsrisiko
grofler. Bei grolRen Engpassleistungen sind auch die hoheren Anforderungen des ,RfG” bzw. der TOR
Erzeuger im Projekt zu berlicksichtigen.

Ein erloschener Zuschlag sollte liberdies dem nachstgereihten Bieter zugesprochen werden — anstelle
dieses Ausschreibungsvolumen um eine Periode zu verschieben - um die Zeitdauer bis zur nachsten
Ausschreibungsrunde zu nitzen.

Daher schlagen wir folgende Formulierung vor:

,8 20. Die Gebote miissen die folgenden Angaben enthalten:

. 2. die erneuerbare Energiequelle, fiir die das Gebot abgegeben wird; fiir Biomasse - inklusive
der Brennstoffqualitéiten und deren Herkunft bzw. Beschreibung der geplanten
Energietransformationsprozesse.
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7. einen Nachweis, dass fiir die Neuerrichtung oder Erweiterung der Anlage alle erforderlichen
Genehmigungen und Bewilligungen der jeweils zusténdigen Behérde erteilt wurden oder
Anzeigen erfolgt sind, inklusive der qualitativen Nachweise der EAG konformen Biomasse
Anwendungsmerkmale (welche bisher im OSG 2012 §7 bis §9) spezifiziert wurden.....). Im
Rahmen einer Vorpriifung durch die EAG Férderstelle oder durch gleichwertige Gutachten
muss eine Forderwiirdigkeit des Biomasse Projektes festgestellt worden sein, welche
sinngemdf einem bisher erforderlichen Anerkennungsbescheid als Okostromanlage (0SG)
entspricht.”

»827. (1) Ein Zuschlag erlischt, wenn

1. die Zweitsicherheit gemdfs § 22 Abs. 2 Z 2 nicht rechtzeitig oder vollsténdig entrichtet wurde;

2. die Anlage nach Ablauf der Nachbesserungsfrist mit reduzierter Marktpréimie nicht
innerhalb der jeweils geltenden Nachbesserungs- Frist in Betrieb genommen wurde, wobei die
Inbetriebnahme der EAG-Férderabwicklungsstelle durch eine Bestdtigung des Netzbetreibers
nachzuweisen ist;“

Zu §35Abs 1:

Der Begriff des Repowering von Anlagen muss ergdnzt werden. Entsprechend der Argumentation zu
§ 10 schlagen wir folgende Formulierung vor:

»,8 35. (1) Die Empfinger einer Marktprdmie und die Hbhe des fiir die Berechnung der Marktpridmie
anzulegenden Wertes fiir neu errichtete Anlagen oder das Repowering von Anlagen auf Basis von
Biomasse mit einer Engpassleistung von 0,5 MW, bis 5 MW, sowie neu errichtete Anlagen auf Basis
von Biomasse mit einer Engpassleistung liber 5 MW, fiir die ersten5 MW.; werden durch
Ausschreibung ermittelt.”

§ 36a neu - Repowering von bestehenden Biomasseanlagen:

Fiir das Repowering von Anlagen auf Basis von Biomasse soll ein Abschlag zur Anwendung kommen,
welcher sich am Grad der Reinvestition orientiert und einen fairen Wettbewerb zwischen
Neuanlagen und Repowering-Anlagen ermoglicht. Der Abschlag wirkt dabei rein auf den
Kapitalkostenanteil des anzulegenden Wertes (entspricht dem Gebot abziglich der
Nachfolgepramie). Eine vollstdndige Reinvestition, also ein 100%-Repowering mit 0%-Abschlag, ware
somit einer Neuanlage gleichgestellt, wahrend ein 50%-Repowering, aus Wettbewerbsgriinden
trotzdem ein mit einer Neuanlage vergleichbares Gebot erstellen muss, jedoch nur 50% des liber der
Nachfolgepramie liegenden Zuschlagswertes fiir den anzulegenden Wert herangezogen werden.

Daher schlagen wir folgende Formulierung vor:

.8 36a. Fiir das Repowering von Anlagen auf Basis von Biomasse gemdf8 § 5 Abs. 1Z 35
verringert sich die Héhe des Zuschlagswertes in Abhéngigkeit des Grades der Reinvestition um
einen Abschlag auf den Kapitalkostenanteil des Gebots. Die Kapitalkosten entsprechen dem
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Zuschlagswert abziiglich der aktuell giiltigen Nachfolgepridmie (gemdf § 51) fiir Anlagen auf Basis
von Biomasse. Der Grad der Reinvestition ist durch den Férderwerber in Form eines Gutachtens
darzulegen, wobei der Férderwerber die Kosten fiir die Erstellung des Gutachtens zu tragen hat.
Eine Teilnahme an der Ausschreibung fiir neu errichtete Anlagen auf Basis von Biomasse ist ab
einem Grad der Reinvestition von zumindest 50% méglich.“

Zu § 38 Abs 1 und 2:

Die Frist fur die Inbetriebnahme von Biomasse Anlagen ist an (ibliche Marktbedingungen und
erreichbare Zeitrdume anzupassen.

Bei Nichterreichen der Frist sollte ein Abschlag von einigen Prozent von der Marktpramie etc. erfolgen,
bevor der Zuschlag und damit auch ein potentielles erneuerbaren Warme Projekt verloren wird.

Zu kurze Projekterrichtungszeiten schrecken potentielle Anlagenhersteller bzw. Anlagenbauer ab bzw.
werden Finanzierungen fir Projekte mit grofem (Termin-) Risiko nicht gewahrt. Komplexe und
nachhaltige Energieprojekte haben eine lange Wirkdauer und im Vergleich dazu relativ kurze
Errichtungszeiten.

Im Vorfeld haben uns auch potentielle dsterreichische Anlagenbauer berichtet, dass Sie bei dhnlich
geforderten und zu ambitionierten, kurzen Projektlaufzeiten im Ausland kein Angebot gelegt hatten,
bzw. nicht zu unverhaltnismaRigen Ponale Forderungen bereit sind. Hohe P6nalien und zu kurze
Projektlaufzeiten verteuern und verhindern gute Projekte.

Daher schlagen wir folgende Formulierung vor:

»8§ 38. (1) Die Frist zur Inbetriebnahme betréigt bei Anlagen auf Basis von Biomasse 36 24 Monate
inkl. Fundamentfertigstellung nach 12 Monaten ab Verdffentlichung des Zuschlags auf der
Internetseite der EAG-Férderabwicklungsstelle.

(2) Die Frist gemdfs Abs. 1 kann von der EAG-Férderabwicklungsstelle einmal um bis zu 12 24
Monate verldngert werden, wenn der Bieter glaubhaft darlegt, dass die Ursachen fiir die nicht-
fristgerechte Inbetriebnahme nicht in seinem Einflussbereich liegen. Bei Inanspruchnahme dieser
Nachbesserungsfrist durch Eigenverschulden wird eine reduzierte Marktpréimie wirksam.”

Zu § 51 Nachfolgepramie fiir Anlagen auf Basis von Biomasse:

Zusatzlich zur der Moglichkeit einer Nachfolgepramie fir Anlagen auf Basis Biomasse bis zum Ablauf
des 30. Betriebsjahres der Anlage (Abs 2), ist es fur den langfristigen Bestandserhalt notwendig, dass
im Falle eines Repowering von einer Bestandsanlage zwischen dem 21. und 30. Betriebsjahr, diese an
der Ausschreibung flr neu errichtete Biomasseanlagen mit einem, im Verhaltnis der Repowering-
Investition zu jener einer Neuanlage reduziertem Hochstwert, teilnehmen kénnen (Abs 3).
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Biomasseanlagen besitzen eine durchschnittliche technische Lebensdauer von 25 Jahren. Durch ein
Repowering der Anlagen kann deren weiterer Bestand fiir zumindest weitere 20 Jahre gesichert
werden. Ein Repowering wird aber bei ausschlielicher Gewdhrung eines Nachfolgetarifes bis zum
30. Betriebsjahr, der sich nur an den laufendenden Kosten orientiert, aus wirtschaftlichen Griinden
nicht durchgefiihrt werden. Dies wiirde zur Folge haben, dass spatestens nach dem 30. Betriebsjahr
diese Anlagen stillgelegt und aus der Erzeugungsstatistik herausfallen wiirden.

Daher schlagen wir in § 51 Abs 3 folgende Formulierung vor:

»(3) Abweichend von § 46 Abs. 2 Z 1 und 2 hat sich der anzulegende Wert an den laufenden Kosten
zu orientieren, die fiir den Betrieb dieser Anlagen erforderlich sind, wobei Abschreibungen und

Verzinsungen fir-dietavestition-nichtzu-beriicksichtigen nur fiir notwendige Reinvestitionen zum

Erhalt der Betriebsféihigkeit zu beriicksichtigen sind. Verzinsungen fiir die Erst-Investition sind nicht
2u beriicksichtigen.”

Zu § 52 - Nachfolgepramie fiir Anlagen auf Basis von Biogas

Abweichend von § 16 im § 52 Abs. 2 ist flir bestehende Biogas- Anlagen lediglich eine
Nachfolgepréamie fiir die Dauer von 12 Monaten ab Vertragsabschluss vorgesehen. Hingegen sind bei
Biomasse-Anlagen Nachfolgeregelungen von bis zu 30 Jahren mdglich - eine derartige
Ungleichbehandlung ist sachlich nicht gerechtfertigt und sollten Biogas-Anlagen daher den Biomasse-
Anla-gen diesbeziiglich gleichgestellt werden. § 52 Abs. 2 ist aus diesen Griinden zu streichen.

Zu § 96 - Strafbestimmungen

Die hohen Geldstrafen mit bis zu € 20.000 (Abs 1) bzw. € 75.000 (Abs 2) fur Verwaltungs-
Ubertretungen sind vollig iberzogen und der H6he nach abzulehnen.

Zu § 98 - Ubergangsbestimmungen
Um einen Investitionsschub zu erreichen, schlagen wir in § 98 folgenden neuen Abs 5 vor:

(5) Anlagen die nach Gkostromgesetz 2012 bei der Okostromabwicklungsstelle fiir feste
Biomasse gereiht sind werden sofort zugeteilt.”
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Artikel 2 - Novelle des Okostromgesetzes 2012 (0OSG
2012)

Zu § 57e - Ubergangsbestimmungen:

GemaiR den Erlduterungen soll das bisherige Férdersystem bestehend aus Okostrom-Pauschalen und
Okostrom-Férderbeitrdgen grundsatzlich beibehalten und die vom Netzbetreiber einzuhebenden
Fordermittel als ,,Erneuerbaren-Ausbau-Pauschalen” und ,Erneuerbaren-Ausbau-Forderbeitrage”
weitergefiihrt werden.

Derzeit werden vom Netzbetreiber noch bis 31.12.2023 Biomasseférderbeitrage (Rechtsgrundlage:
Biomasseférderungs-Grundsatzgesetz und Biomasseforderungs-Ausfihrungsgesetze der Lander)
eingehoben. Der Biomasseforderbeitrag wird als Zuschlag zum Netzentgelt ,, proportional zum
Okostrom-Férderbeitrag gemaR § 48 OSG“ definiert (vgl. § 6 Abs. 1 Biomassefdrderung-
Grundsatzgesetz und § 13 BFG Wien/NO). Um einen Leerverweis nach AuRerkrafttreten des § 48 0SG
2012 zu vermeiden, sollte § 6 BFG mit einem Verweis auf § 71 EAG adaptiert werden.

Fir die Berechnung des Biomassezuschlags im Jahr 2021 wird vorlaufig die
Okostromfoérderbeitragsverordnung maRgeblich sein (diese gilt gemaR § 98 Abs. 4 EAG weiter).

Obwohl zwar die §§ 44 bis 49 aufgehoben werden sollen, nicht jedoch der § 17, ist nicht klar, ob in
Zukunft fiir zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle kontrahierte Okostromanlagen mangels
Fordermittel iberhaupt Nachfolgevertrage gemaR § 17 abgeschlossen werden konnen.

Die Klarung dieses Punktes ist relevant, um zu priifen, ob eine Anlage, die aktuell gemaR OSG 2012
kontrahiert ist, noch einen Nachfolgetarif gemaR OSG 2012 erhalten kann oder ob sie dazu ggf. in das
EAG (und dortige Nachfolgeregelung) wechseln sollte/miisste.
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Artikel 3 - Novelle des Elektrizitatswirtschaft- und
—organisationsgesetzes 2010 (EIWOG 2010)

Betrieb von Anlagen zur Umwandlung von Strom und Wasserstoff oder synthetisches Gas
(§ 22a)

Da es sichin § 22a Abs 1 Z 2 um Anlagen zur Umwandlung von Strom in Wasserstoff und
synthetisches Gas handelt, ist der letzte Teilsatz des Abs 1 Z 2 entsprechend anzupassen. Eine
Beschrdankung solcher Anlagen auf den Aspekt der Sektorintegration ohne auch auf Sektorkopplung
Bezug zu nehmen erscheint im Sinne eines holistischen Ansatzes nicht ausreichend.:

“2. bei der Planung einer solchen Anlage sichergestellt wird, dass bei der Standortwahl der Aspekt
der Sektorkopplung und Sektorintegration beriicksichtigt wird und die Anlage in der Lage ist,

den produzierten Wasserstoff und/oder das produzierte synthetische Gas ebenso in Reinform
abzugeben, und ...”

Dariiber hinaus wird angeregt, die Mdglichkeit des Betriebs von solchen Anlagen auch fir
Gasnetzbetreiber zu 6ffnen und eine vergleichbare Regelung entsprechend auch im GWG 2011
aufzunehmen.

Beschaffung der Netzreserve (§ 23 b)

Zu § 23b Abs 2: Die Absicherung der Netzreserve im Strom muss durch gesicherten Gasbezug
(“Koppelung der Versorgungssicherheit Strom und Gas“) erfolgen.

Der in § 23 b EIWOG des Konsultationsentwurfes normierte Beschaffungsprozess der Netzreserve soll
mit der Festlegung der technischen Eignungskriterien bis zum 31. Marz starten und lberschlagsmaRig
sechs Monate dauern. Aus Sicht der Gasspeicherbetreiber ist der Beginn dieses
Ausschreibungsverfahrens viel zu spat und muss erheblich frither gestartet werden, um eine
erfolgreiche Beschaffung der Netzreserve und somit der Versorgungssicherheit sicherstellen zu
kénnen.

Der Vermarktungsprozess der Gasspeicherunternehmen fiir Speicherleistung fiir das darauffolgende
Leistungsjahr beginnt spatestens im Sommer des Jahres vor Leistungserbringung und ist mit
Jahresende groftenteils abgeschlossen. Das heif3t, dass zB. fir das Speicherjahr von 01.04.2022 —
01.04.2023 die Vermarktung der Speicherkapazitaten spatestens im Sommer 2021 beginnt. Die
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Vermarktung der gesamten Kapazitat erfolgt in mehreren Auktionen / Tranchen und ist bis auf
Restkapazitaten mit Ende des Jahres 2021 abgeschlossen.

Um die Beschaffung der Netzreserve sicherstellen zu kénnen muss der Startzeitpunkt des
beschriebenen Prozesses auf spatestens 1.9. des Jahres vor Leistungserbringung/Kontrahierung
vorverlegt werden.

Wir schlagen daher folgende Anderung des § 23 Abs 2 vor:

,(2) Der Regelzonenfiihrer hat die zu kontrahierenden Netzreserveanbieter in einem
zweistufigen Verfahren auszuwdihlen. Zu diesem Zweck hat der Regelzonenfiihrer technische
Eignungskriterien fiir die Netzreserve in Abstimmung mit der Regulierungsbehérde bis zum 31
Mérz 1. September des dem der Genehmigung gemdp (4) 2. Satz vorhergehenden
Kalenderjahre festzulegen und in geeigneter Form zur Interessensbekundung aufzurufen. Alle
Interessenten, die ihr Teilnahmeinteresse binnen vierwdchiger Frist bekundet haben, sind dabei

vom Regelzonenfiihrer hinsichtlich ihrer Eignung zur Erbringung von Engpassmanagement und zur
Erfiillung der Kriterien gemdf8 Abs. 1 und Abs. 2 zweiter Satz zu priifen. Erzeugungsanlagen kénnen
nur dann als geeignet eingestuft werden, wenn ihre Emissionen nicht mehr als 550 g CO2 je kWh
Elektrizitéit betragen und keine radioaktiven Abfdlle entstehen. In der zweiten Verfahrensstufe sind
die Betreiber der als geeignet eingestuften Anlagen zur Angebotslegung binnen vierwéchiger Frist
aufzufordern. Betreiber der als nicht geeignet eingestuften Anlagen sind zu informieren.”

Zu§23bAbs5und7:

Die Zahl der KWK-Einsatze zur Netzstabilisierung haben sich in den vergangenen Jahren
verzehnfacht. Dabei hat die KWK ihre Eignung zur Bewaltigung von Engpassen eindrucksvoll
bewiesen. Die Verfligbarkeit dieser hochflexiblen Technologie mit hochster Brennstoffeffizienz und
daher niedrigen CO2-Emissionen ist zur Wahrung der Versorgungssicherheit unabdingbar und eine
wesentliche Voraussetzung fiir den erforderlichen massiven Ausbau erneuerbarer Energien. In der
neuen Regelung zur Netzreserve muss daher die Teilnahme von KWK- Anlagen gesichert sein.

Die im EIWOG enthaltene Formulierung kann so interpretiert werden, dass Anlagen fiir den
Vertragszeitraum in der Netzreserve nicht am Markt tatig sein diirfen. Diese Interpretation schlieBt
KWK Anlagen aus und erhoht damit die Gesamtkosten fiir Osterreich massiv. KWK Anlagen sind die
glinstigste Moglichkeit zur Bereitstellung der Netzreserve, da sie in den Wintermonaten durch die
Erfordernisse der Warmeversorgung ohne Zahlungen aus der Netzreserve das System stitzen
kénnen. Daflir miissen sie in dieser Zeit aber am reguldaren Strommarkt teilnehmen dirfen.

Eine Vertragslaufzeit von bis zu 2 Jahren ldsst keine nachhaltige Instandhaltungs- und
Personalstrategie im Sinne der Versorgungssicherheit zu. Anreize fiir Ersatz- und Neuinvestitionen

www.parlament.gv.at



30von 57

111/SN-58/ME XXVII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. Gbermittelte Version)
Seite 27

sind unbedingt erforderlich, da der thermische Kraftwerkspark liberaltert. Zur Sicherung der
Versorgungssicherheit bedarf es entsprechender Regelungen zur Ermoglichung von Investitionen in
effiziente und flexible Neuanlagen. Eine vollkommen offene Riickforderungsklausel zugunsten des
Regelzonenflhrers trotz Leistungserbringung des Anlagenbetreibers ist inakzeptabel.

Die finale Kontrahierung zwischen Netzbetreiber und Kraftwerksbetreiber erfolgt erst im Sommer
des jeweiligen Jahres. Dies ist jedenfalls zu spat fir einerseits die Aufrechterhaltung der
Betriebsbereitschaft und andererseits auch die Sicherung der Brennstoffversorgung. Beispielhaft
seien hier einerseits die Personalvorhaltung und allenfalls erforderliche Bestellungen genannt. Das
lasst andererseits auch keine Zeit fiir die Kontrahierung zur Bereithaltung von Gasspeichern. Das
wiederum hat flr die Speicheranbieter zur Folge, dass eine groRBe Speicherkapazitat nicht
vermarktet werden kann bzw. keine Kapazitat fiir die Kraftwerksbetreiber zur Verfiigung steht. Die
endgliltige Zusage mit Start 01.10. sollte der Kraftwerksbetreiber bereits mit spatestens Ende
Februar des jeweiligen Jahres bekommen.

Daher muss diese Formulierung wie folgt prazisiert werden:
»(5) Nach erfolgter Genehmigung hat der Regelzonenfiihrer die Anlagen fiir eine angemessene;

zwei-dahre-nicht-liberschreitende-Dauer von 3 bis maximal 5 Jahren zu kontrahieren, wobei auf eine
grofstmaogliche Vergleichbarkeit zu achten und festzulegen ist, fiir welchen Zeitraum oder welche

Zeitrdume des Ausschreibungszeitraumes die Anlage jeweils fiir die Erbringung der Netzreserve

kontrahiert wird ist-tm-ertrag-istjedenfalis-eine-Riickforderungskiausel zugunsten-des

Regelzonentihrers-aufzunehmen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Abschluss eines Vertrags. Der
Vertragsabschluss erfolgt jeweils bis spéitestens Ende Februar des Jahres, in dem der

Vertragsbeginn liegt. Mit erfolgter Kontrahierung haben Betreiber von Erzeugungsanlagen diese mit

Ausnahme von Revisionszeitridumen wdhrend (un)geplanter Stilllequngszeitrdume ausschlieflich fiir

das Engpassmanagement zur Verfiigung zu stellen; die Marktteilnahme ist wéhrend dieses
Zeitraumes unzuléissig. § 23c Abs. 1 und § 23d bleiben hiervon unberiihrt.

(7) Wird eine Erzeugungsanlage gemdf3 Abs. 1 Z 1 nicht kontrahiert, hat der Betreiber die
Anlage fiir den gemdf3 § 23a Abs. 1 angekiindigten Stilllequngszeitraum Stilstandszeitratm aufSer
Betrieb zu nehmen, es sei denn § 23c Abs. 1 oder § 23d Abs. 3 finden Anwendung.

Zu § 37 Abs 5:

Wie zu §§ 22 Abs 5a und 63 Abs 2 GWG 2011 naher ausgefihrt (vgl. die Anmerkungen zu Artikel 4)
stolRen die gemeinsamen Konsultationen hinsichtlich der Infrastrukturplane im Strom- und
Gasbereich aufgrund unterschiedlicher Zeitplane im Unionsrecht auf ihre Grenzen. Der
Netzentwicklungsplan gem. § 37 EIWOG (NEP) hat den EU-weiten Netzentwicklungsplan gemaR Art.
8 Abs 3 lit b der VO 2009/714/EG (TYNDP von ENTSO-E) als Basis, andererseits haben der
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koordinierte Netzentwicklungsplan gem. § 63 GWG 2011 (KNEP) sowie die Langfristige Planung gem.
§ 22 GWG den gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan gemaR Art. 8 Abs. 3 lit. b der VO
2009/715/EG (TYNDP von ENTSO-G) zu berticksichtigen.

Diese EU-weite Plane werden von ENTSO-E bzw. ENTSO-G alternierend in geraden und ungeraden
Jahren erstellt, damit eine gegenseitige Berlicksichtigung des jeweils aktuellsten Plan aus dem
anderen Sektor moglich wird. Wiirde man nunmehr auf nationaler Ebene die Strom- und
Gasinfrastrukturplane im gleichen Jahr erstellen miissen, ware es entweder fiir den NEP oder fir
KNEP nicht moglich, auf der aktuellsten Fassung des Planes auf Unionsebene aufzusetzen.

Es wird daher dringend angeregt, von dem Erfordernis der gemeinsamen Konsultation abzusehen.
Daher schlagen wir in § 37 Abs 5 EIWOG folgende Streichungen vor (vgl. auch den Vorschlag zu § 22
Abs 5a und § 63 Abs 2 GWG):

§37...

»(5) (Grundsatzbestimmung) Der Ubertragungsnetzbetreiber hat bei der Erstellung des Netz-
entwicklungsplans die technischen und wirtschaftlichen Zweckmdfigkeiten, die Interessen aller
Marktteilnehmer sowie die Kohérenz mit dem gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan zu
beriicksichtigen. Uberdies hat er den koordinierten Netzentwicklungsplan gemdf § 63 GWG 2011 und
die langfristige Planung gemdf8 § 22 GWG 2011 sowie den integrierten Netzinfrastrukturplan gemdf
$ 90 EAG zu berticksichtigen. Vor Einbringung des Antrages auf Genehmigung des Netzentwicklungs-
plans hat der Ubertragungsnetzbetreiber alle relevanten Marktteilnehmer zu konsultieren—Bie

Investitionszuschiisse fiir PV-Anlagen (§ 55 Abs 1)

Sollten die in der Z 1 und 2 genannten Tatbestandsmerkmale abschlieBend zu verstehen sein,
sind diese Bestimmungen nicht treffsicher formuliert. Die in Z 2 enthaltene Beschrankung auf
Eisenbahnanlagen oder Deponien ist nicht sachgerecht und bedarf einer weiteren
Klarstellung. Auch andere (betrieblich genutzte) Flachen - egal ob bebaut oder unbebaut -
kénnen als Photovoltaikanlagen nachgennutzt werden. Hier bieten insbesondere bestehende
Bergbauflachen, die tlw. bereits einer solchen Nachnutzung zugefiihrt wurden, ein groRes
Potential, obwohl diese gesetzlich weiterhin widmungstechnisch als landwirtschaftlich
genutzte Flachen / Grunflachen gelten wiirden. Zudem sollte in diesem Zusammenhang eine
teilweise Nutzung auch fir Eigenverbrauchszwecke erlaubt werden, widrigenfalls in
Betrieben mogliche Potentiale nicht umgesetzt wiirden. Insoweit ist die unmittelbare
Anknipfung der Widmung als Zulassigkeitskriterium fir einen Investitionszuschuss nicht
zweckmaRig, sondern ware es besser auf die tatsdachlichen Nutzungsverhiltnisse abzustellen.
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Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften (§ 74 Abs 2):

Durch die Beschrankung Erneuerbarer-Energie-Gemeinschaften auf kleine und mittlere
Unternehmen wird eine grolRe Chance vergeben, dieser sinnvollen Beteiligungsform zum
Durchbruch zu verhelfen. Es ist weder verstandlich noch zweckdienlich, dass groRRere
Unternehmen (selbst wenn die (ibrigen Voraussetzungen erfiillt werden) bzw. einzelne Teile
davon (zB. Teilbetriebe, regionale Betriebstatten) nicht an derartigen Gemeinschaften
teilnehmen dirfen. Hier lage aus unserer Sicht viel Potential, um vor Ort gemeinsam mit
Gemeinden und anderen Stakeholdern Energieprojekte umsetzen zu kénnen.

Ubergangsbestimmungen (§ 111):

Abs 3 sieht vor, dass Anlagen (Betrieb ab 01.01.2019) zur Umwandlung von Strom in Wasserstoff
oder synthetisches Gas fiir 10 Jahre bei der Teilnahme am Regelreservemarkt oder am Engpass-
management 50% der Netznutzungs- und Netzverlustentgelte zu entrichten haben. Man soll dabei
nicht auBer Acht lassen, dass es durch eine Vielzahl unterschiedlicher Ausnahmeregelungen (Entgelt
flir Pumpstrom, Entgelte fiir Regelreserve, lokale und regionale Ortstarife, ...) auch

zu unterschiedlichen Netztarifen kommt.

Aus Griinden der Gleichbehandlung mit Pumpspeicherkraftwerken sollten auch Anlagen zur
Umwandlung von Strom in Wasserstoff oder synthetisches Gas oder Fernwirme und/oder —kilte,
die erstmals ab 1. Janner 2019 in Betrieb genommen werden, 15 Jahre ab Inbetriebnahme von der
Entrichtung der Netznutzungsentgelte und Netzverlustentgelte ausgenommen werden.

Daher schlagen wir die Streichung des § 111 Abs 3 und die Anpassung des Abs 4 vor:

(4) Pumpspeicherkraftwerke und Anlagen zur Umwandlung von Strom in Wasserstoff oder

synthetisches Gas oder Fernwdrme und/oder -kélte, die erstmals ab 1. Jdnner 2019 in Betrieb
genommen werden, haben ab Inbetriebnahme fiir 15 Jahre keine der fiir den Bezug elektrischer
Energie verordneten Netznutzungsentgelte und Netzverlustentgelte zu entrichten.”

Weiters sollte auch diese Anlagen wie Pumpspeicherkraftwerke in § 5 Abs 1 Z 14 und Z 15 vom
,Erneuerbaren-Forderbeitrag” und von der , Erneuerbaren-Forderpauschale” ausgenommen werden.

www.parlament.gv.at



111/SN-58/ME XXVII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. Gbermittelte Version)
Seite 30

Artikel 4 - Novelle des Gaswirtschaftsgesetzes 2011
(GWG 2011)

Wie bereits zum EAG angemerkt, wird im EAG-Paket das Thema erneuerbares Gas nur in
Randbereichen adressiert. Da wesentliche Bestimmungen dazu fehlen, ist eine umfassende
Beurteilung der vorliegenden , Schnittstellen” fiir Griines Gas ohne vollstandiges Gesamtkonzept
nicht moglich.

Alle Marktteilnehmer haben groRtes Interesse daran, dass die gesetzlichen Bestimmungen und
Regelungen klar, eindeutig und zweckdienlich sind. Das Ziel der Entwicklung einer klimaneutralen,
dekarbonisierten und sektorgekoppelten Energieversorgung ist im Sinne einer effizienten Umsetzung
bestmoglich zu organisieren und zu strukturieren.

Daher sollen auch die im GWG zu begutachtenden Bestimmungen bzgl. erneuerbare Gase (insb. die
§§ 129b bis 130 — Herkunftsnachweise und § 133a) aus dem EAG-Paket herausgeldst und erst
gemeinsam mit dem Griin-Gas-Paket begutachtet werden.

Unter diesem Vorbehalt nehmen wir — soweit moglich — zu den einzelnen Bestimmungen Stellung.
Weiters bringen wir zum bestehenden GWG Anderungsvorschlige ein, die gréRtenteils bereits bei
der OSG-Novell 2017 eingebracht wurden, aber nicht mehr beriicksichtigt werden konnten.

Zu § 7 GWG 2011 - Definition von Erneuerbaren Gasen:

Die Definitionen geben lediglich die Begriffsbestimmungen der Gaskennzeichnungsverordnung der
E-Control wieder. Dekarbonisierte Gase sollten jedoch zur besseren Unterscheidung nicht als Teil der
»sonstigen Gase”, sondern als eigener Begriff definiert werden, da diese Gase (einschlieflich
kohlendioxidarmes Gas) ebenfalls wesentlich zur Erreichung der Reduktion der Treibhausgase
beitragen.

Weiters sollte statt ,,erzeugtem bzw. hergestelltem” Wasserstoff besser von ,,umgewandeltem*”
Wasserstoff gesprochen werden, da die ,Erzeugung” im EIWOG bzw. GWG als eigener Begriff bereits
fir andere Tatigkeiten belegt ist und zudem beim chemischen Prozess ein Ausgangsstoff nur in seine
Bestandteile (u.a. Wasserstoff) zerlegt wird. Die am weitesten entwickelten Verfahren sind das
Reformierungsverfahren und die Wasser-Elektrolyse, daneben wird in Zukunft auch die Pyrolyse eine
Rolle spielen:

a) Bei der Elektrolyse wird Wasser unter Einsatz von Strom in die Bestandteile Wasserstoff (H,) und
Sauerstoff (O,) zerlegt. Dabei wird die elektrische in chemische Energie umgewandelt und im
Wasserstoff gespeichert;

b) Beim Reformierungsverfahren wird fossilen Energietragern (hauptsachlich Erdgas) der
Wasserstoff abgespaltet;

c) Bei der Pyrolyse wird Erdgas ohne Kohlendioxidemissionen in CO2-neutralen Wasserstoff und
den wichtigen Rohstoff Kohlenstoff (Carbon, Graphit, etc.) aufgespalten.

Daher schlagen wir zu § 7 Abs 1 und 4 folgende Ergdnzungen sowie Anderungen vor:
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,78a. ,dekarbonisiertes Gas” Wasserstoff, der mittels Erdgas oder synthetischem Gas auf Basis
von Erdgas als Energietréiiger umgewandelt wurde und bei dessen Umwandlung durch technische
Mafinahmen das Entstehen von daraus resultierenden Kohlendioxid-Emissionen, soweit technisch
mdglich, dauerhaft unterbunden oder reduziert wurde;“

»79. ,erneuerbares Gas” erneuerbaren Wasserstoff oder Gas aus biologischer oder
thermochemischer Umwandlung, das ausschliellich auf erneuerbaren Energietragern gemdfS § 5
Abs. 1Z 13 Okostromgesetz 2012 basiert, oder synthetisches Gas, das auf erneuerbarem
Wasserstoff basiert;”

»80. ,,erneuerbarer Wasserstoff“ Wasserstoff ausschlieBlich umgewandelt mit Strom aus
erneuerbaren Energietréiigern gemdf8 § 5 Abs. 1 Z 13 Okostromgesetz 2012 oder aus erneuerbaren
Energietréigern gemédf8 § 5 Abs. 1 Z 13 Okostromgesetz 2012;“

»81. ,synthetisches Gas” Gas, das auf Wasserstoff basiert;”

,»(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Begriffe Erdgas, Gas oder biogene Gase Bezug
genommen wird, sind darunter auch erneuerbare Gase, dekarbonisierte Gase, sonstige Gase und
Gasgemische, die den geltenden Regeln der Technik fiir Gasqualitéit entsprechen, zu verstehen.”

Zu § 12 Abs 5:

Wir begriRRen die Anpassung, dass die Verbindung von Netzen verschiedener Marktgebiete zu keiner
automatischen Zusammenfassung zu einem Marktgebiet flihrt. Damit kann das erfolgreiche Markt-
integrationsmodell fir die Marktgebiete Tirol und Vorarlberg mit dem Marktgebiet Net Connect
Germany auch nach der Netzkopplung zwischen Tirol und Salzburg weiter aufrechterhalten werden.

Zu §8 22 und 63:

Das neue zweijahrige Intervall hinsichtlich der Erstellung der Langfristigen Planung und des
Koordinierten Netzentwicklungsplans und insbesondere die gesetzliche Verankerung einer
verstarkten Verschrankung und gegenseitige Bericksichtigung der Infrastrukturplanung im Strom-
und Gasbereich wird ausdriicklich begrit. Eine intensive Abstimmung der Energie-Netzentwicklung
ist angesichts der Herausforderungen, die ein klimaneutrales, dekarbonisiertes Energiesystem fiir
den Betrieb versorgungssicherer und stabiler Netze mit sich bringt, eine Notwendigkeit. Mit einer
verstarkten Verschrankung der Planungen ist auch gewahrleistet, dass die Moglichkeiten, die sich
durch die Kopplung der Sektoren bieten, genutzt und ein wesentlicher Beitrag zu einem energie- und
kosteneffizienten Energiesystem geleistet werden kdnnen.

Der Entwurf zu § 37 Abs 5 EIWOG sowie den §§ 22 Abs 5a und 63 Abs 2 GWG sehen neben der
inhaltlichen Berlicksichtigung auch vor, dass die Konsultationen hinsichtlich der Infrastrukturplane im
Strom- und Gasbereich gemeinsam stattfinden sollen. Dies wiirde bedingen, dass die Zeitplane fir
die Erstellung dieser Plane harmonisiert werden kénnen. Die Méglichkeiten diesbeziiglich eine
Harmonisierung herbeizufiihren, stoRt allerdings auf enge Grenzen im Unionsrecht.
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Einerseits hat der Netzentwicklungsplan gemaR § 37 EIWOG 2010 (NEP) den gemeinschaftsweiten
Netzentwicklungsplan gemaR Art. 8 Abs. 3 lit b der VO 2009/714/EG (TYNDP von ENTSO-E) als Basis,
andererseits haben der koordinierte Netzentwicklungsplan gem. § 63 GWG (KNEP) sowie die
Langfristige Planung gem. § 22 GWG den gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan gemal Art. 8
Abs. 3 lit b der VO 2009/715/EG (TYNDP von ENTSO-G) zu berticksichtigen. Diese EU-weiten Plane
werden von ENTSO-E bzw. ENTSO-G alternierend in geraden und ungeraden Jahren erstellt, um eine
gegenseitige Berlcksichtigung des jeweils aktuellsten Plan aus dem anderen Sektor zu ermdoglichen.
Wiirde man auf nationaler Ebene die Strom- und Gasinfrastrukturpldne im gleichen Jahr erstellen
missen, was flir eine gemeinsame Konsultation eine Voraussetzung ware, ware es entweder fiir den
NEP oder fiir KNEP nicht moglich, auf der aktuellsten Fassung des Planes auf Unionsebene und
dessen Simulationen aufzusetzen.

Es wird daher dringend angeregt, von dem Erfordernis der gemeinsamen Konsultation abzusehen.
Diese zeitliche Trennung der nationalen Planerstellung soll jedoch keinesfalls zu einer Schwachung
der Koordinierung und Abstimmung der nationalen Plane aus dem Strom- und Gasbereich fihren.
Vielmehr wiirde dies ermdglichen, dass die nationalen Pldane jeweils auf die aktuellsten TYNDPs auf
unionsebene als auch auf dem aktuellsten nationalen Plan des anderen Sektors aufgesetzt werden
kénnen. Selbst fiir den Fall, dass innerhalb des zweijahrigen Intervalls maRgebliche Anderungen
hinsichtlich des Planungsannahmen auftreten, kann jederzeit die Kohdrenz zwischen den Planen im
Strom- und Gasbereich insb. auch fiir Sektorkopplungsprojekte hergestellt werden, da gemal der
geltenden Bestimmung in §§ 22 Abs 7 und 64 Abs 5 GWG 2011 sowie § 38 Abs 5 EIWOG 2010
Antrage auf Anderung der zuletzt genehmigten Pline jederzeit méglich sind.

Daher schlagen wir zu § 22 Abs. 5a sowie § 63 Abs. 2 folgende Streichungen vor (vgl auch oben den
Vorschlag zu § 37 Abs 5 EIWOG):

§22. ..

,»(5a) Vor Einbringung des Antrags auf Genehmigung der langfristigen Planung hat der
Verteilergebietsmanager alle relevanten Markttellnehmer zu konsultleren Die Konsultation ist
gemeinsam mit der Konsultation de
Kensultation des koordinierten Netzentwmklungsplans gemaE § 63 Abs. 2 GWG 2011 durchzufuhren
Das Ergebnis der Konsultation ist zu veroffentlichen. “

§63...

,»(2) Die Fernleitungsnetzbetreiber in einem Marktgebiet legen der Regulierungsbehorde den
koordinierten Netzentwicklungsplan gemeinsam zur Genehmigung vor. Der Marktgebietsmanager
hat im Genehmigungsverfahren Parteistellung. Vor Einbringung des Antrages auf Genehmigung des
Netzentwicklungsplans hat der Marktgebietsmanager den Netzentwicklungsplan mit allen relevanten
Markttellnehmern zu konsultleren Die Konsultation ist gemeinsam mit der Konsultation des
: ien der langfristigen
Planung gemaj? $ 22 Abs. 50 GWG 2011 durchzufuhren Das Ergebn/s der Konsultation ist zu
verdffentlichen.”
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§ 58a neu - Datenaustausch durch Netzbetreiber:

Die vorgeschlagene Regelung des § 45a EIWOG unterstreicht die Bedeutung der von den
Netzbetreibern bereits jetzt in diskriminierungsfreier Weise bereit gestellten Datenkommunikation
und den damit verbundenen Aufgaben und unterstitzt die Bemiihungen, auch in Zukunft den
steigenden Anforderungen an einen sicheren, transparenten und effizienten Datenaustausch gerecht
zu werden. Da die in die Datenkommunikation involvierten Stromnetzbetreiber in der Regel auch als
Gasnetzbetreiber fungieren, sollte auch eine gleichlautende Regelung fiir den Gasbereich im
Gaswirtschaftsgesetz vorgesehen werden.

Gerade im Hinblick auf Sektorkopplung und Sektorintegration ist der Datenaustausch zwischen den
Energiesystemen erforderlich. Korrespondierend zur Regelung in § 45a EIWOG soll daher auch im
GWG ein standardisierter energiewirtschaftlicher Datenaustausch beziglich der Aufgaben des
Marktgebiets- und Verteilergebietsmanagers (§§ 14, 18) und der Verteilernetzbetreiber (§ 58)
vorgesehen werden:

,Datenaustausch durch Netzbetreiber

§ 58a. Die Betreiber von Verteilernetzen sowie der Marktgebiets- und Verteilergebietsmanager
haben die Erfiillung der in den §§ 14, 18 und 58 dieses Bundesgesetzes angefiihrten Pflichten auf
der Grundlage einer gemeinsamen Datenkommunikation derart sicherzustellen, dass ein effizienter
und sicherer Datenzugang und -austausch sowie Datenschutz und -sicherheit gewdhrleistet wird.
Die zu iibermittelnden Daten werden den Endkunden und berechtigten Parteien auf
diskriminierungsfreie Weise zur Verfiigung gestellt. Zur Gewdhrleistung der Interoperabilitét und
der Koordinierung der gemeinsamen Datenkommunikation sind die Netzbetreiber berechtigt,
gemeinsam eine dritte Person mit der Wahrnehmung der Rechte und Pflichten im Zusammenhang
mit der Datenverwaltung, insbesondere dem Aufbau, der Weiterentwicklung, der
Prozesskoordination und der Betreuung der Infrastruktur fiir den Datenaustausch sowie den
niederschwelligen Zugang zu dieser, zu beauftragen. Die von der Requlierungsbehdérde
verdffentlichten sonstigen Marktregeln in Bezug auf die technischen Dokumentationen von
Geschdiftsprozessen, Datenformaten und der Dateniibertragung sind einzuhalten.

Zu § 78a - Ausnahmen von Systemnutzungsentgelten fiir Forschungs- und Demonstrationsprojekte:

Die erleichterte Ermdglichung von Forschungs- und Demonstrationsprojekten wird ausdrticklich
begriiRt, wobei eine Uberhéhung der Anforderungen die Entwicklung von entsprechenden Projekt-
antragen maRgeblich erschweren kann. Die in § 78a Abs 2 genannten Ziele von Forschungs- und
Demonstrationsprojekten haben naheliegender Weise auch einen engen Bezug zum Betrieb von
Netzen und beziehen sich ausdriicklich auf Sektorkopplung und Sektorintegration. Daher liegt es auf
der Hand, dass auch (Gas)Netz- und Speicherbetreiber Projektwerber bzw. Partner eines
Projektkonsortiums sein konnen. Es wird daher angeregt, entsprechende Klarstellungen
vorzunehmen.
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Zu§79Abs7:

Die Netzbetreiber sind angehalten, die fir den Netzbetrieb erforderlich Energie kosteneffizient in
transparenter und diskriminierungsfreier Weise zu beschaffen. Den neuen Zielbestimmungen des
GWG 2011 den Anteil an erneuerbaren Gasen in den 6sterreichischen Gasnetzen kontinuierlich
anzuheben, entsprechend, ist die Beschaffung von erneuerbaren Gasen fiir den Netzbetrieb eine
durchaus sinnvolle Option. Klarstellend sollte die Regelung aufgenommen werden, dass
Netzbetreiber damit im Zusammenhang stehende Mehrkosten fiir den Einsatz von erneuerbaren Gas
(flr Netzbetrieb) ersetzt bekommen. Daher schlagen wir folgende Erganzung in § 79 Abs 7 vor:

»(7) Die Kosten fiir die Bestimmung der Netznutzungsentgelte gemaR § 73 einschlieflich der
Mehrkosten durch Einsatz erneuerbarer Gase sind bezogen auf die jeweiligen Netzebenen auf Basis
der festgestellten Gesamtkosten abzliglich vereinnahmter Messentgelte, Entgelte fiir sonstige
Leistungen sowie der anteiligen Auflésung von passivierten Netzbereitstellungs- und
Netzzutrittsentgelten zu ermitteln. Die festgestellten Gesamtkosten sind um vereinnahmte
Forderungen und Beihilfen zu reduzieren.”

Zu § 93 GWG - Zulassung von Bilanzgruppenverantwortlichen

§§ 93, 94 sehen eine behordliche Genehmigung der Tatigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen
(BGV) vor. Seit Beginn der Regulierung wurde noch kein Antrag auf Genehmigung der Ausiibung der
Tatigkeit eines BGV von der Behorde abgewiesen, da die inhaltliche Priifung, ob die Voraussetzungen
fiir die Teilnahme am Markt bereits durch den Marktgebietsmanager bzw. Bilanzgruppenkoordinator
(inkl. Sicherheitenhinterlegung) erfolgt. Eine der Priifung des Marktgebietsmanagers bzw.
Bilanzgruppenkoordinators nachfolgende behdérdliche Genehmigung erscheint auf Basis der
bisherigen Erfahrungen nicht erforderlich und ist auch in anderen europaischen Marktmodellen (zB
Deutschland) nicht Gblich. In den deutschen Gasmarktgebieten Net Connect Germany und Gaspool
wird bei der Marktteilnehmerregistrierung generell mit einem

Identitatsnachweis, einem Firmenbuchauszug sowie einer Liquiditatspriifung mit einer
Sicherheitenhinterlegung im Bedarfsfall das Auslangen gefunden.

Mit dem Wegfall dieser behordlichen Genehmigung und einer generellen Straffung der
Bestimmungen fir die Registrierung kann der Markteintritt von neuen Marktteilnehmern schneller
und einfacher erfolgen.

Generell ist anzumerken, dass eine Reduktion der Regelungsdichte im Bereich der BGV-Registrierung
im GWG 2011 zu keiner Verringerung der Rechtssicherheit flihren wiirde, da viele

Bestimmungen nunmehr in der Gas-Marktmodell-Verordnung sowie in den Marktregeln festgelegt
sind.

Eine zu detaillierte Determinierung auf Gesetzesebene kann vielmehr dazu flihren, dass mitunter
evolutiondre Weiterentwicklungen erschwert werden.

Damit der Behorde samtliche BGVs bekannt sind und damit die Pflichteneinhaltung geprift werden
kann, sollte es ein entsprechendes Anzeigeerfordernis der Registrierung geben.
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Um dariber hinaus sicherzugehen, Marktteilnehmer, die ihre Pflichten als BGV nicht einhalten, von
der Teilnahme am Markt ausschlieBen zu kénnen, sollte in § 94 die Kompetenz der
Regulierungsbehorde, das Vorliegen der Registrierungsvoraussetzungen mit Bescheid feststellen zu
kénnen, bestehen bleiben.

Zu § 93 Abs 1:

GemaR den bestehenden Regelungen in § 93 Abs 1 Z 3b ist dem Antrag auf Genehmigung fir die
Tatigkeit als Bilanzgruppenverantwortlicher (BGV) der Nachweis beizulegen, dass der Antragsteller die
Osterreichische Staatsblirgerschaft besitzt oder Staatsangehoriger eines anderen EU-Mitgliedstaates
oder EWR-Vertragsstaates ist. Dieses Erfordernis ist aus unserer Sicht insbesondere aus nachfolgenden
Griinden problematisch:

= Diese Regelung wird von der Regulierungsbehdrde Energie-Control Austria derart
angewendet, dass Unternehmen nur dann als BGV zugelassen werden, wenn diese ihren Sitz
in Osterreich, der EU oder einem EWR-Vertragsstaat haben oder diesen aufgrund bilateraler
Abkommen gleichgestellt sind (z.B. Schweiz). Unternehmen, die ihren Sitz in Drittstaaten
haben, kénnen in Osterreich die BGV Tatigkeit demnach nur tiber Tochterfirmen mit Sitz in
einem geeigneten Staat ausiiben. Dies ist flir die betroffenen Unternehmen mit Kosten und
administrativem Mehraufwand verbunden und stellt daher fiir Osterreich einen signifikanten
Wettbewerbsnachteil als Wirtschaftsstandort und Gasdrehscheibe dar.

= Darliber hinaus ist anzumerken, dass es sich bei den derzeit ca. 114 im Marktgebiet Ost
zugelassenen BGVs ausnahmslos um juristische Personen handelt und keine einzige
natlirliche Person diese Tatigkeit austbt. Daher sind Zulassungsvoraussetzungen, die auf die
Qualifikation/Staatsangehdrigkeit von naturlichen Personen (mit Ausnahme von Organen der
Geschaftsleitung) abstellen, aus unserer Sicht nicht angebracht. Durch die sonstigen
Anforderungen des § 93 GWG ist bereits ausreichend sichergestellt, dass BGVs (und die
jeweilige Geschaftsfliihrung) tGiber eine entsprechende Eignung, Zuverlassigkeit und
Qualifikation verfligen und fir juristische Personen eine ausreichend detaillierte Priifung und
allfallige Zulassung als BGV erfolgen kann.

Da es sich bei § 93 Abs 1 Z 3b um eine unserer Ansicht nach sachlich nicht notwendige Zulassungs-
voraussetzung handelt, regen wir an, diesen Passus ersatzlos zu streichen:

»3.Nachweise, dass der Antragsteller und seine nach auRen vertretungsbefugten Organe
a) eigenberechtigt sind und das 24. Lebensjahr vollendet haben;

¢) nicht gemaR Abs. 4 bis 7 von der Auslibung der Genehmigung ausgeschlossen sind;*”
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Herkunftsnachweise fiir Gas (§ 129b):

Einleitend ist festzuhalten, dass eine Regelung liber Herkunftsnachweise derzeit verfriiht ist und erst
in Kombination mit den gesamten Regelungen zu Griinem Gas in Abstimmung mit den betroffenen
Stakeholdern erfolgen soll.

Diese Bestimmung enthalt zahlreiche Kritikpunkte, etwa der unbestimmte Begriff ,,angeschlossene
Gasanlagen" (also muissten auch Endverbraucher und nicht nur Produktionsanlagen registriert sein)
und dass Verteilernetzbetreiber als Kontrollorgan und Meldestelle zwangsverpflichtet werden.

Vor allem sollte kein neues (drittes) Nachweisregister fiir Gas bei der E-Control eingerichtet werden,
sondern eine Fortfiihrung bzw. Uberleitung des aktuellen Biomethannachweisregisters des
Bilanzgruppenkoordinators gewahrleistet sein.

Dies ist zur Vermeidung von Mehrfachstrukturen und insbesondere auch im Hinblick auf bestehende
Anlagen bzw. Produkte auch kiinftig unerlasslich.

Mit dem 2012 vom Bilanzgruppenkoordinator (BKO, Clearingstelle) zur Erfiillung seiner Aufgaben
gemiR OSG eingerichteten ,Biomethan Register Austria” steht ein nachvollziehbares, gesichertes
Dokumentationssystem flr ins Gasnetz eingespeiste Biomethanmengen (inkl. Ausstellung von
Biomethannachweise) zur Verfiigung. Mit den Biomethaneinspeisemesswerten der Osterreichischen
Clearingsysteme kann das Biomethan Register Austria im Monatstakt Nachweise generieren.

Das Biomethannachweissystem erlaubt es, eine Massenbilanzierung der eingespeisten und
verbrauchten Biomethanmengen darzustellen. Aufgrund des etablierten Systems zur Datenlieferung
durch externe, akkreditierte Begutachter, ist es moglich, Biomethanmengen mit spezifischen
Qualitats- und Nachhaltigkeitskriterien auszuweisen. Dieses etablierte System kann fir weitere
Aufgaben entsprechend der im EAG und GWG vorgesehenen Gaskennzeichnung bzw.
Herkunftsnachweise leicht erweitert werden.

Es ist daher unverstandlich, warum die Regulierungsbehérde als zustdandige Stelle fiir Ausstellung,
Ubertragung und Entwertung der Herkunftsnachweise fiir erneuerbares Gas benannt wird und somit
ein drittes Nachweisregister neu eingerichtet werden soll. Somit bestiinden drei Parallelsystem:

1. fir die Verstromung (Zustandigkeit des BKO mit Biomethanregister),

2. fir den Einsatz als Biokraftstoff (Zustéandigkeit des UBA mit Nachhaltigkeitsnachweisregister),

3. zur Gaskennzeichnung (Herkunftsnachweisregister der E-Control).

Wir haben darauf bereits 2019 im Rahmen der — weitgehend ohne entsprechende gesetzliche
Grundlage erfolgten — Erlassung der Gaskennzeichnungs-VO der E-Control hingewiesen. Eine
nunmehrige gesetzliche Sanierung ohne Einbeziehung in das Gesamtkonzept flir erneuerbare Gase
ist angesichts der damit verbundenen negativen Auswirkungen sachlich nicht gerechtfertigt und wird
daher abgelehnt. Das Nachweissystem kann erst im Rahmen eines Gesamtkonzeptes geregelt
werden, um Fehlentwicklungen zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Parallelsystemen, Mehrfachregistrierungen, der Gefahr von Doppelmeldungen
von Mengen und unndétiger Kosten schlagen wir daher vor, die operative Abwicklung (Registrierung,
Dokumentationssystem, Ausstellung und Stilllegung sowie Handel von Nachweisen) dem
Bilanzgruppenkoordinator zu libertragen, dessen Nachweisregister bereits bestens etabliert ist flr
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diese zusatzlichen Aufgaben leicht adaptiert werden kann.
Der Regulierungsbehérde soll hingegen die Aufsicht (z.B. Uberwachung der Richtigkeit des
Versorgermixes gemaR § 130 GWG) zukommen:

1. Abwicklung durch BKO:
a. Registrierung von Marktteilnehmern (Biomethanproduzenten, Versorger, Gutachter,
Registernutzer/Handler)
b. Dokumentationssystem
i. Datensammlung:
i. Erneuerbare: Einspeisedaten auf Bilanzgruppenebene durch BKO
ii. Gesamte Liefermengen (fossile): Ausspeisedaten auf Bilanzgruppenebene
ii. Ausstellung und Stilllegung von Nachweisen
iii. Auditierung: Registrierung zertifizierter Auditoren und Datenlieferung entsprechend:
i. Okostromférderung: § 8 Abs 2 0SG 2012
ii. Nachhaltigkeitszertifizierung (Art. 29 -31 RED Il)
iii. Gaskennzeichnung: § 130 GWG
iv. Dokumentation der Massenbilanzierung, falls auch der Nachweis des physischen
Bezugs des erneuerbaren Gases benétigt wird (Verknipfung der registrierten Grin-
Gas-Nachweisen mit den Ein/Ausspeisedaten).
c. Handel (im Biomethan Register des BKO) zwischen registrierten Marktteilnehmern
(Biomethanproduzenten, Versorger, Registernutzer/Handler)

2. Die Aufsicht (Berechnung und Kontrolle des Versorgermixes gemaR § 130) sollte durch die
Regulierungsbehorde erfolgen. Sie erhalt vom BKO Uber eine Schnittstelle die dafir
erforderlichen Daten (wie Ein/Ausspeisedaten auf Bilanzgruppenebene und Daten Gber
auditierte und stillgelegte Herkunftsnachweise fir erneuerbare Gase) und kann Gber ihr
Dokumentationssystem einen Datenabgleich/Berechnungen fir die Kontrolle des
Versorgermixes der einzelnen Gasversorger durchfihren.

Sollte dennoch an einem dritten Nachweissystem bei der E-Control festgehalten werden, sollten
zumindest die folgenden Anderungen vorgenommen werden:

Zu § 129b Abs 2:

Vollig unklar ist, warum sich —im Unterschied zu klaren Vorgabe in § 78 Abs 2 EAG — neben den ans
offentliche Netz angeschlossenen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Gase auch (alle sonstigen
angeschlossenen) Gasanlagen in der Herkunftsdatenbank der E-Control registrieren missen. Somit
waren auch Verbrauchsanlagen von Endkunden (immerhin 1,3 Mio. Zahlpunkte!) erfasst. Dies ist ein
vollig unverhaltnismaliger birokratischer Aufwand, der noch dazu im Fall der Nichtregistrierung als
Verwaltungsiibertretung bestraft werden soll (§ 159 Abs 5 Z 4). Zudem kdnnen die geforderten
Mindestangaben (wie erzeugte Energiemenge, eingesetzten Energietrager, Investitionsbeihilfen)
von Endkunden gar nicht erbracht werden.

Auch die in den Erlauterungen genannten Vorbildregelungen im EIWOG und EAG sehen keine
derartige Ausweitung vor.
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Daher bedarf es (in Entsprechung von § 78 EAG) folgender Richtigstellung im § 129b Abs 2:

,»(2) An das 6ffentliche Netz angeschlossene Gasantagentnd Anlagen zur Erzeugung
erneuerbarer Gase sind vom Anlagenbetreiber, einem Anlagenbevollmachtigten oder von einem
vom Anlagenbetreiber beauftragten Dritten bis zur Inbetriebnahme der Anlage in der
Herkunftsnachweisdatenbank der Regulierungsbehoérde gemaR Abs. 1 zu registrieren. Bei [...]“

Zu § 129b Abs 3:

Eine Information des Bilanzgruppenkoordinators kann nicht beim Netzzutritt, sondern soll zum
Zeitpunkt der Registrierung der Produktionsanlage fiir erneuerbare Gase im Bilanzgruppensystem
erfolgen. Aufgrund der weiten Registrierungspflicht in Abs 2 (alle ans Gasnetz angeschlossenen
Gasanlagen) ist zudem eine Verpflichtung von Netzbetreibern zur Meldung fehlende bzw.
mangelnde Registrierungen an die Regierungsbehoérde jedenfalls véllig inakzeptabel. Es ist jedoch
bereits ganz grundsatzlich abzulehnen, dass Netzbetreiber Anlagenbetreiber hinsichtlich der
Erflllung ihrer Registrierungs-pflichten kontrollieren und melden sollen. Dies ist bzw. kann
jedenfalls keine Netzbetreiberaufgabe sein.

Wir schlagen daher folgende Anderung vor:

»(3) Der Bilanzgruppenkoordinator hat Anlagenbetreiber beim-Netzzutritt Uber deren
Registrierungspflicht in der Herkunftsnachweisdatenbank zu informieren. Fehlende-eder

Zu § 129b Abs 4:

Eine zwingende Meldung aller Produktionsmengen kann zu Mehrfachzahlungen insbesondere beim
BKO (fiir die spatere Dokumentation von Okostromférderungen) und einem Herkunftsnachweis-
registersystem der Regulierungsbehorde fiihren. Es soll weiterhin im Ermessen des Produzenten
liegen, fiir welchen Zweck die Biomethanmengen eingesetzt werden, beispielsweise fiir die
Verstromung (Zustandigkeit BKO fiir Ausstellung bzw. OMAG fiir Stilllegung der entsprechenden
Biomethan-Nachweise) oder fir den Einsatz als Biokraftstoff (Zustandigkeit des UBA mit dem
Nachhaltigkeitsnachweisregister) oder eben zur Gaskennzeichnung (Herkunftsnachweisregister der
E-Control).

Wir schlagen daher folgende Anderung vor:

,(4) Der Bilanzgruppenkoordinator hat auf Verlangen des Anlagenbetreibers durch menatliche
Einmeldung der in das 6ffentliche Netz eingespeisten Gasmengen in der Herkunftsnachweis-
datenbank die Ausstellung von Herkunftsnachweisen durch die Regulierungsbehérde
anzufordern.”

Zu § 129b Abs 5:

Dieser Absatz greift der Erweiterung der europaischen Norm CEN — EN 16325 entsprechend des
Art. 19 Abs 6 der Richtlinie EU 2018/2001 vor, welcher noch in Ausarbeitung ist und keine
Finalisierung bis zum geplanten Inkrafttreten des EAG-Paketes wahrscheinlich ist.

Wir empfehlen daher auf eine Umsetzung der europdischen Norm zu warten, um Marktteilnehmer
nicht unnotige Kosten fiir Systemerweiterungen auszulésen, welche folglich wieder gedndert
werden missen.
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Zu § 129b Abs 7:

Dass auch nicht entwertete Herkunftsnachweise fiir erneuerbare Gase spatestens 18 Monate nach
der Produktion verfallen sollen, ist im Hinblick auf die zukiinftige sektorgekoppelte Energie-
wirtschaft jedenfalls ein zu kurzer Zeitraum. Dadurch entsteht das Risiko, dass bereits erzeugte
Zertifikate wertlos werden und es zu einem wesentlichen wirtschaftlichen Schaden fiir die Inhaber
kommen wirde.

Da die besonderen gaswirtschaftlichen Gegebenheiten inklusive (langfristiger und groRvolumiger)
Speicherbarkeit in der Netzinfrastruktur als auch in Speicheranlagen eine starke saisonale
Komponente haben, muss ermdglicht werden, dass ein Herkunftsnachweis auch bei langerer
Speicherdauer von erneuerbarem Gas seine Giiltigkeit behalt. Aufgrund dieser Besonderheit von
erneuerbarem Gas gegenliber anderen erneuerbaren Energien sollte auf einen deutlich langeren
Zeitraum abgestellt werden, beispielweise durch eine Hemmung der Frist fir die Dauer der
Einspeicherung.

Als bevorzugter Ansatz sollte analog zu § 8a Stromkennzeichnungsverordnung (Nachweisen fiir
elektrische Energie durch Pumpspeicherkraftwerke) eine derartige Regelung auch fiir erneuerbare
Gase vorgesehen werden, wenn sie in einen Gasspeicher ein- und ausgespeichert werden. Durch
Einrichtung eines eigenen Kontos mit Mengenbilanzierung wird sichergestellt, dass die gleichen
Mengen an erneuerbarem Gas eingesetzt werden:

Glultige Nachweise in Hohe der eingespeicherten Menge werden auf ein Konto transferiert und bei
der Ausspeicherung, abziiglich der geloschten Nachweise, als Nachweise fiir die Produktion des
erneuerbaren Gases herangezogen. Nachweise, die auf das Konto transferiert wurden, kénnen
jederzeit mit gililtigen Nachweisen fir erneuerbare Gase der gleichen Art ersetzt werden.

Entsprechend diesem Vorschlag sollte in § 129b Abs 7 zumindest die folgende Ergdnzung
aufgenommen werden (wobei im Gasbereich sowie in Art 19 RED Il der Begriff ,Produktion” statt
,Erzeugung” zu verwenden ist. Dies ist auch bei den anderen Bestimmungen zu beriicksichtigen.):

»(7) Herkunftsnachweise gelten zwolf Monate ab der £rzeuging Produktion der betreffenden
Energieeinheit. Ein Herkunftsnachweis ist nach seiner Verwendung zu entwerten.
Herkunftsnachweise, die nicht entwertet wurden, werden spatestens 18 Monate nach der
Erzeugutg Produktion der entsprechenden Energieeinheit mit dem Status ,verfallen” versehen._Fiir
erneuerbares Gas, welches in Speicheranlagen gelagert wird, gilt der Zeitpunkt der Entnahme am
Ausspeisepunkt als Beginn der Produktion. “

Zu § 129b Abs 8:

Uber den Zweck des Versorgermixes hinaus (gemaR Art 19 RED Il sind dafiir keine Nachhaltigkeits-
kriterien erforderlich) sieht § 129b Abs 8 auch das Griingassiegel gemal} § 82 EAG vor, das den
Nachhaltigkeitskriterien des § 6 EAG entsprechen muss (Abs 8 Z 9).

Dieses Erfordernis (Z 9) sollte daher aus der Liste der Angaben gestrichen werden.
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Anerkennung der Herkunftsnachweise aus anderen Staaten (§ 129 c)

Zu § 129c Abs 1:

Die Kompetenzermachtigung fiir E-Control ist zu wenig bestimmt. Was ist unter ,erganzende
Anforderungen” zu verstehen?

Die Herkunftsnachweise der anderen Staaten sollen generell so angepasst werden, dass es keine liber
die innerstaatlichen Obliegenheiten hinausgehende Anforderungen gibt. Dies sollte jedenfalls in
Bezug auf EU-Mitgliedsstaaten und EWR-Staaten gelten.

§ 129 c Abs. 2:
Es wird ersucht, dass E-Control diese Liste der Lainder mit Abkommen veroéffentlichen muss.

§ 129 c Abs. 4:
Die Kann-Bestimmung soll in eine Muss-Bestimmung umgeandert werden, damit hier
Rechtssicherheit gegeben ist.

Zu § 130 GWG:

Flr den Versorgermix (Nachweis des Anteils erneuerbarer Energien gegeniiber Endkunden durch
Herkunftsnachweise) sind gemal Art 19 RED Il keine Nachhaltigkeitskriterien (Art 29) erforderlich.
Es ist daher vollig unverstandlich, warum ein Herkunftsnachweise nach § 129b Abs 8 GWG auch ein
Gringassiegel als Angabe umfassen muss und in § 130 Abs 2 fiir den Versorgermix eine
verpflichtende Darstellung der Umweltauswirkungen gefordert wird.

Herkunftsnachweise sind zur Gaskennzeichnung fir Endkonsumenten konzipiert, aber nicht zur
Abwicklung von komplexen Férdermodellen und zur Erreichung inter-/nationaler Ziele geeignet.
Wie bereits oben zum EAG angemerkt, missen zur Vermeidung von Umsetzungs- und Abwicklungs-
problemen die Begriffe hinsichtlich Nachweistypen (Herkunftsnachweis, Nachhaltigkeitsnachweis,
etc.), Lieferart (Book&Claim, Massenbilanzierung) und Begutachtungsformen (Griingassiegel
entspricht Zertifizierung von Nachhaltigkeit laut Art 25-30 RL EU 2018/2001 — RED II) klar
abgegrenzt werden.

Durch die vorgesehene Streichung der bisherigen § 130 Abs 10 GWG entfillt die
Mengenuntergrenze von 30 Mio. m3 fiir die verpflichtende Gaskennzeichnung (Versorgermix) auf
Rechnungen und Werbematerial. Weiters entfillt die bisherige Trennung zwischen Versorger- und
Produktmix.

Unter dem Gesichtspunkt der praktischen Umsetzbarkeit ist eine derart kurze Frist abzulehnen und
wird eine Ubergangsbestimmung eingefordert.

§ 130 Abs 2:

Die Darstellung der Umweltauswirkungen ist nach Art. 19 RED Il nicht erforderlich und auch laut § 5
Gaskennzeichnungsverordnung bloR freiwillig. Daher soll der Versorgermix auch gemal § 130 Abs 2
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GWG keine verpflichtende, sondern blof8 freiwillige Darstellung der Umweltauswirkungen
umfassen.

§ 130 Abs 6:

Die genannten Anforderungen gehen viel zu weit. Der damit verbundene administrative und
wirtschaftliche Aufwand ist nicht gerechtfertigt (beispielsweise betreffend Dokumentation des
Technologieeinsatzes). Die Fristen fiir die geprifte Dokumentation wurden vom EIWOG
Ubernommen, aber vom 4 auf 3 Monate beschrankt. Daher sind auch weiterhin die 4 Monate
beizubehalten, um die notwendigen Arbeiten und Priifungen durchfiihren zu kénnen:

... Das Ergebnis der Dokumentation, die spatestens drei vier Monate nach Ablauf des
Kalenderjahres erstellt sein muss, ist auf ...”

Eine Auditierung durch einer nach dem Akkreditierungsgesetz 2012 zugelassenen Priif-,
Uberwachungs- oder Zertifizierungsstelle ist zudem fiir erneuerbare Gase immer noch nicht
moglich, da die Kriterien dafiir fehlen (wer kann Gutachter sein und was muss begutachtet
werden). Daher schlagen wir vor, fiir die Auditierung in § 130 Abs 6 den Ansatz des § 8 Abs 2 OSG
2012 zu verfolgen, welcher lautet: ,,... von einem Wirtschaftspriifer, einem Ziviltechniker oder einem
allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachversténdigen oder einem technischen Biiro
aus den Fachgebieten Elektrotechnik, Maschinenbau, Feuerungstechnik oder Chemie...".

§ 130 Abs 9 - Ubergangsregelung fiir erneuerbares Gas aus den Jahren 2018 bis 2020:

Diese Ubergangsregelung ist wirkungslos, weil gemaR EAG die Anrechnung auf eine spater folgende
Quote der Versorger fiir , Altanlagen” ausgeschlossen wird.

Uberdies ist der Ubergangszeitraum zu kurz bemessen und sollte mit 2016 beginnen und bis zu
einem Zeitpunkt verlangert werden der im Rahmen einer allfilligen Beimengungsverpflichtung eine
vollstandige Anrechnung ermaoglicht. Zumindest die Speicherbarkeit von EEG sollte explizit
bertcksichtigt werden i.S. des Vorschlages zur Ergénzung des § 129b (7).

Der Grund fiir einen zwingenden Ubertrag von noch nicht verwerteten erneuerbaren
Gasnachweisen in das HKN-Register erschlieBt sich nicht.

Eine Nichtnutzung solcher Nachweise ist moglich, da die Mengen gegebenenfalls fiir einen spateren
Anwendungszeitpunkt gespeichert wurden (auch physisch). Sofern eine Uberfiihrung in das HKN-
Register erfolgt, ware eine zwingende Stilllegung nach Ablauf der Giltigkeitsdauer (maximal 18
Monate) vorzusehen. Noch nicht vermarktete Nachweise haben fiir deren Besitzer einen
monetdren Wert, welcher bei einer zwingenden Stilllegung verloren geht, sofern kein Kaufer
gefunden wird.

Die Ausgestaltung der entsprechenden Abwicklungsprozesse ist ausstehend und sollte im Sinne der
derzeitigen Eigentlimer der entsprechenden Biomethanmengen erldutert werden.

Die automatische Ausstellung von Herkunftsnachweisen fiir noch nicht verwertete Biomethan-
mengen aus den vergangenen Jahren kdnnte einem Eingriff in bestehende Eigentumsrechte
gleichkommen, sollte daher verfassungsrechtlich geprift und im Sinne der Wertschépfung
vermieden werden.
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Zumindest sollten folgenden Erganzungen in § 129b Abs 9 vorgenommen werden:

,(9) Flr erneuerbares Gas, welches von 1. Janner 2848 2016 bis 1. Janner 2021 in das offentliche
Erdgasnetz eingespeist wurde und bis dahin nicht fiir Zwecke der Férderdokumentation oder
gegeniber Endverbrauchern ausgewiesen wurde, sind in der Herkunftsnachweisdatenbank
Nachweise fiir erneuerbares Gas auszustellen, wobei im Falle der Speicherung die Entnahme am
Ausspeisepunkt als Zeitpunkt der Erzeugung zu gelten hat. § 129b Abs. 8 gilt sinngemaR.”

Zu § 133a - Festsetzung eines Zielwertes fiir den technisch zuldssigen Anteil an Wasserstoff in den
Erdgasleitungsanlagen

Die vorgesehene Verordnungsermachtigung der Bundesministerin, einen Zielwert betreffend
Wasserstoffanteil in den Erdgasleitungsanlagen ohne weitere Abstimmungsregelungen
festzulegen, hatte massive Auswirkungen sowohl auf die Gasinfrastruktur, aber insb. auch auf alle
damit in Zusammenhang stehenden Anlagen, Anwendungen und Verbrauchseinrichtungen wie z.B.
Gasthermen, Industriebrenner, Gasturbine und Speicheranlagen.

Wir sprechen uns daher ausdriicklich fur die Streichung dieser Bestimmung aus, weil dies eine
Aufgabe der Institutionen fiir technische Standards ist, in der Praxis operative Umsetzungs-
probleme mit einer solchen Bestimmung entstehen und es dabei letztendlich um
sicherheitsrelevante Fragestellungen der Betriebsfiihrung dieser Anlagen geht.

Da Gas grenziiberschreitend transportiert wird, braucht es harmonisierte europaweite Loésungen,
um keine Transportunterbrechungen zu bewirken.

Wiirde Osterreich andere Vorgaben als die Nachbarldnder haben, kénnte dies im schlimmsten Fall
eben dazu fiihren, dass die vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Netzbetreibern jeweils auf
unterschiedliche nationale Vorgaben Riicksicht nehmen missten und unterschiedliche nationale
Konsequenzen eintreten (d.h. erlaubte Grenzwerte in einem Staat sind vielleicht im Nachbarstaat
verboten, was wiederum zur Konsequenz hatte, dass der Gasfluss durch das operativ tatige
Personal unterbrochen werden miisste).

Wir setzen uns daher dafir ein, dass es europaweit keine nationalen Alleingdnge (und daher keine
VO-Erméchtigung fir die Bundesministerin), sondern eine harmonisierte Vorgehensweise gibt (z.B.
durch europaweit vergleichbare Regelungen), sodass die europaweiten Gasstréme ungehindert
flieBen kdnnen.

Sollte an der Bestimmung dennoch weiter festgehalten werden, ist jedenfalls zumindest die
Abstimmung mit den technischen Regelsetzern sowie den fiir die Betriebssicherheit zustandigen
Behdrden in das Gesetz aufzunehmen, um die Realisierbarkeit in Ubereinstimmung mit den
technischen Regeln sicherzustellen. Daher ware insbesondere auch die Einvernehmenskompetenz
des BMDW und auch der BMLRT vorzusehen. Bei der Festlegung des ,Zielwertes” (gemeint ist
wahrscheinlich ein Maximalwert) fir den technisch zuldssigen Anteil an Wasserstoff in den
Erdgasleitungen sollte zudem nicht nur ,erneuerbarer Wasserstoff” berticksichtigt werden:
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,8& 133a. Die Bundesministerin flir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitdt, Innovation und Technologie
kann im_Einvernehmen mit der Bundesministerin fiir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der
Bundesministerin fiir Landwirtschaft, Regionen und Tourismus mit Verordnung - unter Beriicksichtigung der
Regein der Technik (Regelwerk der Osterreichischen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches und

europdischen Normen) - einen Zielwert fiir den technisch—zuldssigen Anteil an Wasserstoff in den
Erdgasleitungsanlagen festlegen.”

Zu § 134 Abs 1 - Ausnahme von der Genehmigungspflicht fiir bloB voriibergehende Tatigkeiten

In Anlehnung an § 74 Abs 1 GewO erscheint es zweckmaRig eine (explizite) Ausnahme von der
Genehmigungspflicht fir bloR voriibergehende Tatigkeiten auch im GWG zu verankern. Dies ist
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit und Aufrechterhaltung des
Betriebes zu sehen, da etwa im Stérungs- und Gebrechensfall und bei Durchfiihrung von
Instandhaltungsarbeiten sehr rasch technische MaBnahmen erforderlich werden, die zeitlich durch
ein Einzelgenehmigungsverfahren nicht abgedeckt werden kénnen. Es wird daher nachstehende
Erganzung in § 134 Abs 1 vorgeschlagen:

»§& 134. (1) Unbeschadet der nach anderen Vorschriften bestehenden Genehmigungs- oder
Bewilligungspflichten bedarf die nicht blof8 voriibergehende Errichtung, Erweiterung, wesentliche
Anderung und der nicht blof voriibergehende Betrieb von Erdgasleitungsanlagen einer gasrechtlichen
Genehmigung durch die Behorde gemal § 148 Abs. 2.“

Gem3iR § 134 bediirfen wesentliche Anderungen von Erdgasleitungsanlagen einer gasrechtlichen
Genehmigung. Der Begriff der ,wesentlichen Anderung” ist jedoch nicht definiert und fiihrt in der
Praxis zu Auslegungsschwierigkeiten und unterschiedlichen Interpretationen, wann eine Anderung
wesentlich ist und damit einer gasrechtlichen Genehmigung durch die Behérde bedarf. Eine
Klarstellung durch Einfligung folgenden Satzes in § 134 Abs 1 ist daher im Sinne der Rechtssicherheit
erforderlich:

,Keine wesentliche Anderung liegt insbesondere vor, wenn bei Erneuerungen, Reparaturen,
Umlegungen, Umbauten und Instandsetzungen von Erdgasleitungsanlagen:

- keine Rechte Dritter gefédihrdet werden,

- keine nachteiligen Auswirkungen auf Nachbarn gegeben sind,

- Emissionen nicht erhéht werden und

- die Funktionalitiit der Anlage erhalten bleibt.”

Zu § 134 Abs 2 - Ausnahme von der Genehmigungspflicht fiir Leitungen mit einem maximalen
Betriebsdruck von 0,6 MPa

In der derzeitigen Bestimmung wird festgelegt, dass Gasleitungen mit einem Druckbereich {iber 0,1
MPa (1 bar) drei Monate vor der geplanten Errichtung anzuzeigen sind. Das bedeutet, dass
beispielsweise jeder Hausanschluss tiber 0,1 MPa 3 Monate vor Baubeginn anzuzeigen ist und der
betroffene Netzzutrittswerber entsprechend lange bis zur Herstellung des Hausanschlusses warten

www.parlament.gv.at



111/SN-58/ME XXVII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. Gbermittelte Version)
Seite 44

muss. Die Anzeigepflicht von Gasleitungsprojekten > 1 bar und < 6 bar sollte daher — auch aufgrund
des mangelnden Bedarfs in der Praxis - durch eine Genehmigungsfreistellung entsprechend der
bisherigen Regelung bei Gasleitungsprojekten < 1 bar ersetzen werden. Im Sinne einer
Verwaltungsvereinfachung wird vorgeschlagen, dass die letzten drei Satze in § 134 Abs 2 ersatzlos
gestrichen werden:

Zudem soll die Ausnahme von der Genehmigungspflicht auch fiir die Errichtung, Erweiterung,
wesentliche Anderung und den Betrieb von Anlagenteilen einer genehmigten Anlage (gréRer 6 bar)
gelten, sofern der Anlagenteil im von der Genehmigungspflicht ausgenommenen Druckbereich
(Betriebsdruck bis 6 bar) erfolgt. Wir schlagen daher folgende Ergdnzung in § 134 Abs 2
(einschlieBlich einer Richtigstellung der zitierte OVGW Richtlinie) vor:

»(2) Von der Genehmigungspflicht sind Erdgasleitungsanlagen und Anlagenteile mit einem
maximal zuldssigen Betriebsdruck bis einschliellich 0,6 MPa ausgenommen, sofern beim Inhaber der
Leitungsanlage

1. Lage- und Ausfiihrungsplane, technische Beschreibungen der [...]

2. die kompletten Zertifizierungsunterlagen nach OVGW QS-GNB 200 ,Qualititsanforderungen

fir Gasnetzbetreiber, Anforderungen von Prifungen fir die Zertifizierung von
Gasnetzbetreibern®, erhaltlich in [...].“

Zu § 150 GWG - Unterlage fiir gasrechtlichen Genehmigungsantrag

In § 150 Abs 2 Z 3 wird fiir den dem Genehmigungsantrag anzuschlieBenden Trassenplan derzeit ein
fixer MalSstab von 1:2000 vorgegeben. Je nach Umfang kann gegebenfalls ein anderer MaRstab
(meist kleiner) besser geeignet sein. Analog zu § 144 Abs 2 GWG (Ubersichtskarte in geeignetem
MaRstab) sollte daher eine entsprechende Anpassungin § 150 Abs. 2 Z 3 erfolgen:

»(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen in zweifacher Ausfertigung anzuschlielRen:
3. ein Trassenplan iw in geeignetem Mafstab (bevorzugt 1:2 000), aus welchem der Verlauf der

Erdgasleitungsanlage und die betroffenen Grundstiicke mit ihren Grundstliicksnummern sowie
die Breite des vorgesehenen Arbeitsstreifens und der Schutzzone ersichtlich sind;“
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Zu § 153a - Bestellung nichtamtlicher Sachverstandiger im Genehmigungsverfahren

In Entsprechung des § 353b GewO sollte auch im GWG fiir Genehmigungsverfahrens von
Erdgasleitungsanlagen ein Recht auf Bestellung nichtamtlicher Sachverstandiger vorgesehen werden.
Unternehmen sollen ebenso frei wahlen diirfen, ob ein Amtssachverstandiger oder nicht amtlicher
Sachverstandiger beigezogen wird. Diese Moglichkeit der Sachverstandigenbestellung wurde von der
Aufgaben- und Deregulierungskommission nicht nur fiir das Gewerberecht, sondern allgemein fiir die
offentliche Verwaltung zur Verfahrensbeschleunigung gefordert. Da Gasanlagen von der GewO nicht
erfasst sind, soll eine derartige Regelung fiir Erdgasleitungsanlagen auch im GWG vorgesehen
werden und der Genehmigungswerbers ein Rechtsanspruch auf Bestellung eines nichtamtlichen
Sachverstandigen erhalten sowie auch dessen Kosten tragen. Die Behorde hat das Recht den
nichtamtlichen Sachverstandigen auszuwahlen.

Daher schlagen wir folgende Ergénzung vor:

»Sachverstandige und Verfahrenskosten

»& 153a. (1) Die Beiziehung von nicht amtlichen Sachverstdandigen in Verfahren nach diesem
Bundesgesetz ist auch ohne das Vorliegen der Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 und 3 AVG zulassig.
Es kdnnen auch fachlich einschldgige Anstalten, Institute oder Unternehmen als Sachverstandige
bestellt werden. Auf Antrag desjenigen, iiber dessen Ansuchen das Verfahren eingeleitet wurde,
hat die Behéorde jedenfalls einen nichtamtlichen Sachversténdigen zu bestellen und dem Verfahren
beizuziehen.

(2) Kosten, die der Behorde bei der Durchfiihrung der Verfahren nach diesem Bundesgesetz
erwachsen, wie beispielsweise Geblihren oder Honorare fiir Sachverstandige, sind vom
Projektwerber/von der Projektwerberin zu tragen. Die Behdrde kann dem Projektwerber/der
Projektwerberin durch Bescheid auftragen, diese Kosten nach Priifung der sachlichen und
rechnerischen Richtigkeit durch die Behorde direkt zu bezahlen.”
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Artikel 5: Anderung des Energielenkungsgesetzes 2012

Zu § 6 Abs 5:

Da eine umfassende Verpflichtung zur Zusammenarbeit aufgrund von Solidaritatsleistungen gemanR
VO (EU) 2017/1938 besteht, kann es notwendig werden, dass solidarititsgewahrende und
solidaritatsempfangende Behdrden untereinander Daten austauschen. Dies muss u.E. rechtlich
einwandfrei in Form einer entsprechenden Erméchtigung abgebildet werden.

»(5) Die Behorden sind ermachtigt, den Organen der Europdischen Union verarbeitete
Daten zu libermitteln, soweit fiir die Ubermittlung dieser Daten auf Grund des Vertrages liber die
Europaische Union oder aufgrund von Rechtsakten der Europdischen Union eine derartige
Verpflichtung besteht. Diese Ermdchtigung gilt analog zwischen jenen BehGrden von
Mitgliedstaaten, mit denen jeweils eine Pflicht zur Solidaritéitsleistung gemdf8 Art. 13 der
Verordnung (EU) 2017/1938 besteht sowie fiir die betroffenen Fernleitungsunternehmen und
Marktgebietsmanager. ”

Zu § 28a — Markterhaltende MaBnahmen:

Diese Bestimmung ist entsprechend umzuformulieren, um klarzustellen, welche Verpflichtung die
Endverbraucher treffen — sollen sie ausschlieRlich ,Erdgasmengen” zur Verfiigung stellen oder sind
davon auch ,,gebuchte Kapazitdten“ umfasst. Da wir davon ausgehen, dass Gasmengen immer
unabhangig von Kapazitdten separat beschafft werden kénnen und lediglich auf das Gas und dessen
Zurverfiigungstellung abgestellt werden soll, schlagen wir die folgende Streichung vor.

»§ 28a. (1) In Verordnungen gemaR § 26 Abs. 1 Z 1a kénnen Endverbraucher verpflichtet werden,
ihre bereits erworbenen edergebuchten Erdgasmengen Uber Flexibilisierungsinstrumente
anzubieten.

(2) Verordnungen gemaR § 26 Abs. 1 Z 1a kdnnen weitere Anordnungen vorsehen, um die von den
Endverbrauchern bereits erworbenen edergebuchten Erdgasmengen dem Markt zur
Verfligung zu stellen.”

Zu § 29 Abs 2 und 3:

Da es aufgrund der durch den Verteilergebietsmanager zur Anwendung gebrachten Methode
letztlich zu weitgehenden Eigentumseingriffen auf Basis von § 26 EnLG 2012 kommen kann, sollte
diese Methode einer Genehmigungspflicht durch die Ministerin (und nicht blofR8 eine
Veroffentlichungspflicht) unterliegen. Wir schlagen daher folgende Erganzung in Abs 3 vor:

»(3) Die nach Abs. 2 erstellte Methode unterliegt der Genehmigung durch die Bundesministerin
fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitéit, Innovation und Technologie. Die Bundesministerin fir
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat, Innovation und Technologie hat (...)“
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Zu § 35a - Ermachtigung fiir Ressortiibereinkommen im Solidaritatsfall

Nach unserem Verstandnis des Konzepts zur Angebotserstellung im Solidaritatsfall waren gemafd

§ 28a Angebote aus Flexibilisierungsinstrumenten von Endverbrauchern (als Bilanzgruppenmitglieder
organisiert durch den entsprechenden Bilanzgruppenverantwortlichen) zu legen und diese dem
Solidaritatsempfanger als Einzelangebote weiterzuleiten. DemgemaR waren hier zahlreiche Angebote
zu jeweils individuellen Preisen zu adressieren. Auflerdem missten nur jene Angebote einem
Mindestpreis unterliegen, die aus einer Angebotsverpflichtung oder Anordnung gemal § 28a heraus
erstellt wurden. Freiwillige Angebote missten dieser Auflage nicht unterliegen. Zudem ist hier wohl
die Methode gemiR Abs 3 (nicht Abs 2) gemeint. Wir schlagen daher folgende Anderung vor:

,(2) Der Abschluss eines Ubereinkommens nach Abs. 1 unterliegt folgenden Voraussetzungen: {...)
2. Sofern die Republik Osterreich als Solidarititsgeber gemaR der Verordnung (EU) 2017/1938
auftritt, muss dervem miissen Erdgasmengen Seolidaritétsgeber aus markterhaltenden
Mafnahmen gemdf § 28a zu anzubietende Preisen fir1-pA/Erdgas in EUR/MWh
angeboten werden, die mindestens jenem Wert entsprechen, der durch die Methode gemaR
Abs. 2 3 ermittelt wird. (...)”

Zu erganzen sind aus unserer Sicht weiters der durch Sicherheiten bzw. Garantien zu deckende
Leistungsumfang fiir Solidaritdtsempfianger, wenn die Republik Osterreich als Solidarititsgeber sowie
auch als Risikotragerin letzter Instanz in Fallen von Zahlungsschwierigkeiten seitens der Solidaritats-
empfanger auftritt. Darliber hinaus ist eine Regelung fiir den Fall erforderlich, dass die Republik
Osterreich als Solidaritdtsempfanger auftritt, wobei die mit der operativen Durchfiihrung
beauftragten Stellen mit ausreichenden finanziellen Mitteln und Sicherheiten zur Beschaffung von
Solidaritatsmengen fiir die Versorgung geschiitzter Kunden auszustatten sind. Wir schlagen daher
folgende Erganzungen in Abs 2 vor:

,3. Sofern die Republik Osterreich als Solidaritatsgeber gemaR der Verordnung (EU) 2017/1938
auftritt, muss der Solidaritatsempfanger eine Sicherheitsleistung oder vergleichbare Garantie
nachweisen. Die Sicherheitsleistung bzw. Garantie hat die Kosten fiir die mit den
Solidaritéidtsmafinahmen einhergehenden Erdgasmengen sowie den damit verbundenen
Transportkosten, sofern die Transporte von einem von der Republik Osterreich Beauftragten
durchgefiihrt werden, zu decken. Sofern die Republik Osterreich als Solidaritéitsgeber geméf3
Verordnung (EU) 2017/1938 auftritt und der Solidaritéitsempféinger, aus welchem Grund
auch immer, seine Gegenleistung gegeniiber einem bei der Solidaritéitsleistungserbringung
téitigen Marktteilnehmer nicht zeitgerecht erbringt, muss die Republik Osterreich subsidiéir
fiir diese Leistung einstehen.

4. Sofern die Republik Osterreich als Solidaritéitsempfinger geméf der Verordnung (EU)
2017/1938 auftritt und sie einen von ihr Beauftragten zur Beschaffung und den Transport
von Erdgasmengen zu den durch Solidaritéit geschiitzten Kunden sowie den kritischen
Gaskraftwerken in Osterreich ermdichtigt, stattet sie diesen mit den dafiir notwendigen
finanziellen Mitteln aus. (...)"
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Art 8- Novelle des Warme- und Kalteleitungsausbau-
gesetzes 2008 (WKLG 2008)

Die Nah- und Fernwarme nimmt schon jetzt eine zentrale Rolle im Energiesystem ein. Diese
Systeme mussen in Zukunft an Bedeutung gewinnen, um einerseits die Integration von
erneuerbaren und Abwarmequellen zu forcieren und andererseits eine effiziente Dekarbonisierung
des Warmesektors voranbringen zu kénnen.

Bei der Versorgung von umweltfreundlicher Fernwarme und der Steigerung der Energieeffizienz tiber
unterschiedliche Sektoren hinweg spielt die Nutzung von Abwarme eine wesentliche Rolle. Auch auf
Europaischer Ebene wurde dies erkannt und im Artikel 23 der EU-Richtlinie zur Férderung der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (RL 2018/2001) festgehalten, dass Mitgliedstaaten
Anreize zur Nutzung von Abwarme setzen sollen. Weiters ist in der erst vor kurzem veréffentlichten
Strategie fiir eine Renovierungswelle eine zentrale Rolle fiir die Abwarme eingeraumt und es ist
vorgesehen, dass ihre Nutzung zusammen mit der Integration von erneuerbaren Energien, die
sowohl vor Ort als auch in der Nahe erzeugt werden, umfassend gefordert werden sollte. Aus diesem
Grund ist es aus unserer Sicht unerlasslich, dass neben dem Erneuerbaren Anteil auch die Nutzung
von Abwdrme miteinbezogen wird. Um das Abwarmeziel gem. Erneuerbaren-RL zu erfiillen, ist
eine Einspeisung in das Fernwarmenetz unumganglich.

Zu 3 Abs 12 1 - Begriffsbestimmungen

Sowohl im § 85 EAG als auch im § 4 (1a) WKLG wird der Begriff der ,erneuerbaren Fernwarme” bzw.
der Begriff ,,dekarbonisiert” gebraucht.

Klar ist, dass eine schrittweise Dekarbonisierung der Warmeaufbringung erfolgen muss. Von
besonderer Bedeutung dabei ist die Nutzung von Abwarme sowohl von externen Partnern aber
auch von internen Potentialen in der bestehenden Warmeaufbringung. Ohne die Nutzung bereits
bestehender und zukiinftiger Abwarmepotenziale erscheint eine Realisierung der geforderten
Dekarbonisierung nicht erreichbar.

Hier ist unbedingt sicherzustellen, dass die bereits bestehenden Abwarmenutzungen (z.B. von
Industriebetrieben oder von Abfallentsorgungsanlagen, ...) als dekarbonisiert gelten bzw. den
Erneuerbaren gleichgestellt werden. Bei der in Zukunft zusatzlichen Nutzung von interner und
externer Abwarme ist festzulegen wann bzw. in welchem AusmaR diese Warme

als dekarbonisiert bzw. als den Erneuerbaren gleichgestellt definiert wird. Dies gilt auch fir
Mischformen von Energieerzeugung, welche erneuerbare Gas herstellen. (Siehe auch

den Vorschlage zu § 5 —11a EAG, Begriffsbestimmung , dekarbonisierte Warme“ , sowie Regelungen
der KPC in Bezug auf Abwarmeforderung). Dies sollte in den Erlauterungen weiter ausgefiihrt
werden: Abwarme kann auch aus anderen Anlagen gewonnen werden kann, die keine
Industrieanlagen, Stromerzeugungsanlagen oder Anlagen des tertidaren Sektors sind, wie
beispielsweise technische Anlagen kommunaler Betreiber, Liftungsanlagen, Rechenzentren,
Abwasser- und Klaranlagen, Millverbrennungsanlagen, Kondensatorkiihlstrom, Rauchgas, uvm.
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Daher schlagen wir folgende Anderung in § 3 Abs 1 vor:

de a od mee en Pro anfallende Ante

G ie ,Abwdrme und -kéilte” unvermeidbare Wéirme oder Kdlte, die als Nebenprodukt
insbesondere in einer Industrieanlage, in einer Stromerzeugungsanlage oder im terticiren Sektor

Zu § 4 Abs 1a - Forderungsvoraussetzungen

Wir begriRen grundsatzlich die Bestrebungen, umweltfreundlichen Projekten den Vorrang zu
geben. Die Erhéhung des Anteils erneuerbarer Energie und der Ausbau der Fernwarme
funktioniert jedoch nur dann, wenn eine verlassliche Planbarkeit fiir Forderungen besteht.
Diesen strengen Dekarbonisierungspfad sehen wir sehr skeptisch, denn eine Reihung nach dem
Erneuerbaren Anteil des Bestandssystems ist fiir Stadte mit einem historisch bedingten hohen
Gasanteil nachteilig. Die Konsequenz des damit verbundenen Forderausschlusses ware, dass kein
oder nur ein stark eingeschrankter Fernwarmeausbau vor allem in grof3en Stadten mit
Fernwarmeversorgung stattfindet. (siehe auch weiter unten bei § 11 Abs 2)

Der zentrale Indikator flir die positiven Auswirkungen auf das Klima sollten die CO2 Einsparungen
eines Warmeprojektes sein. So kann sichergestellt werden, dass vorrangig die Projekte gefordert
werden, welche den gréRten Einfluss auf das Erreichen der Klimaziele haben. Dieses
Reihungskriterium sollte jedoch nur auf neue Projekte angewandt werden, nicht auf bereits
eingereichte Projekte in der Warteliste.

Der vorzulegende Dekarbonisierungspfad, der auf prozentuelle Werte zu bestimmten Zeitpunkten
abzielt, berticksichtigt nicht die Anforderungen und Startpunkte der unterschiedlichen
Fernwarmenetze und fiihrt zu einem Ausschluss von Férderungen insbesondere der urbanen
Warmeversorger. Ein Forderkriterium mit einer jahrlichen Steigerung des Erneuerbaren

und Abwarme-Anteils in einem Fernwadrmenetz von 1,5% pro Jahr ist die faire Losung fiir
bestehende Fernwarmesysteme, fiihrt zu hoheren Emissionseinsparungen und daher
anzustreben. Diese 1,5 % sind mehr als die Vorgaben fiir Fernwarme in

der Erneuerbaren Richtlinie und entsprechen den Anforderungen im Regierungsprogramm.

Der aktuelle Entwurf muss aus unserer Sicht zudem noch dahingehend konkretisiert werden, dass
der Dekarbonisierungspfad ausschlieB8lich fiir das bestehende Verteilernetz vorgelegt werden muss.
Der aktuelle Gesetzestext ldsst hier Interpretationsspielraum. Diesen gilt es zu vermeiden, um den
raschen Ausbau der Fernwarmeinfrastruktur zu ermdéglichen. Erfolgt hier keine klare Regelung so
besteht die Beflirchtung, dass die sinnvolle und notwendige Nutzung von bestehenden
Abwiarmepotenzialen in Zukunft nicht mehr maoglich ist oder kein zusatzlicher Ausbau mehr erfolgt.

Daher schlagen wir folgende Formulierung vor:
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~§4

(1a) Fiir die Gewdhrung einer Férderung nach diesem Bundesgesetz muss dem Férderansuchen ein
Umstellungsplan (Dekarbonisierungspfad) beigelegt werden, aus welchem hervorgeht, wie bei zum
Zeitpunkt der Einreichung des Férderansuchens bestehenden Verteilernetzen bis 2030-ein-Anteil-von
60%-und-bis 2035 eine durchschnittliche jéhrliche Steigerung des Anteils von-80% erneuerbarer
Energie, Abwérme und hocheffiziente KWK-Wéirme in der Fernwdrme- oder Fernkdltebereit-
stellung um durchschnittlich 1,5% pro Jahr bis zu einem Maximalwert von 80% erreicht werden soll.
Der Umstellungsplan hat jedenfalls Angaben zum Zielzustand des Netzes und zur Mindestreduktion
der eingespeisten Wérme aus fossilen Energietrégern und {(...).“

Zu § 4 Abs 3 - Férderungsvoraussetzungen

Wir begriiRen die Férderfahigkeit von energieeffizienter Fernkalte. Daher ist die Aufbringung der
Kéltearbeit durch umweltfreundliche Absorptionskéalteanlagen und Free Cooling wiinschenswert.
Wenn dies nicht méglich ist, sollte eine moglichst hohe Effizienz in der Kalteerzeugung erreicht
werden um eine Etablierung umweltfreundlicher und. effizienter Kaltesysteme so forcieren.

Daher schlagen wir folgende Formulierung vor:

~§4

(3) Kdlteprojekte sind nach Mafsgabe des Abs. 2 forderféhig. Neben dem Einsatz von
Absorptionskdltemaschinen sind ist auch die Nutzung von Kompressorkdlteanlagen, die eine
energetische Effizienz im Ausmaf8 von zumindest 4 JAZ aufweisen, insbesondere als Ausfallsreserve,
zur Versorgungssicherheit und zur Spitzenabdeckung, sowie von Free Cooling Anlagen zuléissig. Ein
systemiibergreifender Betrieb (Kdlte, Wdrme und Strom) steht einer Férderung nicht entgegen.”

Zu § 4 Abs 8 — Forderungsvoraussetzungen

Ohne eine ausreichende Dotierung wiirde die vorgesehene Anderung, dass nur Projekte
forderwiirdig sind, deren bauliche Verwirklichung zum Zeitpunkt der Férderzusage noch nicht
abgeschlossen ist, den Fernwarmeausbau zum Erliegen bringen. Eine riickwirkende Anwendung
dieser Regel auf Projekte in der Warteliste ist strikt abzulehnen. So wiirden Unternehmen bestraft
werden, die den Fernwadrmeausbau proaktiv vorangetrieben haben und die Rechtssicherheit der
Fernwarmeprojekte gefahrdet werden. So sind im Jahr 2020 noch Forderantrdge aus dem Jahr 2011
in Bearbeitung. Die Infrastrukturunternehmen gingen hier daher in Vorleistung, unter der Annahme,
dass die Forderung ausgezahlt wird, um den Fernwarmeausbau aufrecht zu erhalten. Sollte diese
Regelung in der aktuellen Form in Kraft treten, hatte das enorme negative Folgen fiir die
klimafreundliche Warmeversorgung. Zum einen wiirde es den Ausbau der umweltfreundlichen
Fernwdrme massiv verzogern, zum anderen kénnen Bautrager, meist nicht mehrere Jahre auf die
Férderzusage bzw. das Bauende warten und wiirden daher gezwungenermafien auf
umweltschadliche Alternativen setzen.
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Ein bedarfsgerechter Fernwarmeausbau wiirde so in Zukunft nicht mehr moglich sein, da
Projektumsetzungen nicht mehr vom Bedarf, sondern von einer Forderzusage abhangig

waren. Die Gewahrung von Forderungen kann nicht davon abhangig gemacht werden, ob ein Verfahr
en zur Erlangung der Férderung bereits abgeschlossen wurde oder noch anhangig ist - die Dauer

des Verfahren liegt nicht in der Sphéare des Antragstellers!

Es soll daher jedenfalls sichergestellt werden, dass bereits eingebrachte Antrage zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Bundesgesetzes noch im Rahmen der Regelungen zum Zeitpunkt der Antragstell-
ung abgewickelt werden.

Daher schlagen wir folgende Formulierung vor:

$4

(8) Forderfihig sind ausschliefSlich Projekte, fiir die gemdf3 § 11 Abs 2 iVm Abs 3 die Gewdhrung der
Férderung ausgesprochen wurde und deren bauliche Verwirklichung zum Zeitpunkt der Gewdhrung
der Férderung Férderzusage noch nicht abgeschlossen ist.”

Zu § 6 — Fordertatbestande

In § 6 des bestehenden WKLG ist mehrmals eine Férderobergrenze von max. EUR 200.000,- pro MW
des fir Kunden hergestellten Anschlusswertes angefiihrt. Dieser Wert besteht seit der Entstehung
dieses Gesetzes und ist somit seit liber 10 Jahre unverdndert. Angesichts der Tatsache, dass dieses
Gesetz noch weitere viele Jahre Bestand hat ist eine indexangepasste Anhebung dieser Grenze auf
EUR 300.000,- angemessen.

Zu § 7 - Bedeckung der Forderung

Das WKLG wurde bedauerlicherweise wieder nicht verlasslich dotiert, damit bleiben die derzeit 156
Projekte in ganz Osterreich in der Warteliste. Eine rasche Umsetzung dieser Projekte wiirde zu einer
zusdtzlichen CO2-Einsparung von: 400.000 Tonnen CO2 fiihren. Dieser Ausbau kann und wird nur
erfolgen, wenn fir Fernwarmebetreiber gesicherte Forderrahmenbedingungen bestehen. Ein
konsequenter Ausbau der Fernwadrmesysteme, speziell im urbanen Bereich, ist wiederum
Voraussetzung fiir eine Realisierung einer nachhaltigen Dekarbonisierung der
Fernwarmeaufbringung.

Mit den bisher ausgeschitteten 120 Mio. Euro Forderungsmittel wurden Investitionen in der Héhe
von ca. 400 Mio. Euro ausgel6st und damit ca. 500.000 t CO2/a eingespart. Die derzeit beantragten
Projekte bendtigen Férderungsmittel von ca. 77 Mio. Euro, I6sen Investitionen von ca. 250 Mio. Euro
aus und wiirden ca. 320.000 t CO2/a einsparen.

Uber 90% des Investitionsvolumens werden an inlidndische Unternehmen vergeben.
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Fordenung Investitionen

Quelle: AEA-Studie 2020

Daher muss das Warme- und Kélteleitungsausbaugesetz nicht nur weitergefiihrt, sondern mit

einem jahrlichen Budget von mindestens 30 Mio.€ pro Jahr (20 Mio. € fiir Neuantrdge, 10 Mio. €
zum kontinuierlichen Abbau des Riickstaus tiber 6 Jahre) dotiert werden. Ohne eine ausreichende
Dotierung waren nur jene Projekte forderwiirdig, deren bauliche Verwirklichung zum Zeitpunkt der
Foérderzusage noch nicht abgeschlossen ist. Dies wiirde den Fernwarmeausbau zum Erliegen
bringen.

Wir schlagen daher folgende Erganzungen des Begutachtungsentwurfes vor:

»In § 7 Abs. 1 wird die Wortfolge ,,bis zu 60 Millionen” durch die Wortfolge ,zumindest 30
Millionen” ersetzt.”

Zu § 8 - Gewadhrung von Forderungen

Aus der sog. , Fiskalgeltung der Grundrechte” geht hervor, dass Betroffene einen gerichtlich
durchsetzbaren Anspruch haben, dass ihnen Forderungen in gleichheitskonformer Weise und nach
sachlichen Kriterien ebenso wie anderen Forderungswerbern gewdhrt werden.

Daher schlagen wir folgende Formulierung vor:

,8 8 (1) Uber die Gewdhrung von Férderungen nach diesem Bundesgesetz entscheidet die
Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitéit, Innovation und Technologie unter
Bedachtnahme der Empfehlungen des Beirates gemdf3 § 14. Ein Rechtsanspruch auf Gewdhrung einer
Férderung besteht erst nach Abschluss eines Férdervertrages gemdf § 13.“

Zu § 10 Abs 3 - Abwicklung der Forderung

Grundsatzlich begriiRen wir den Vorschlag einer Normung in § 10 Abs 3 und damit einer
Vereinheitlichung der verpflichtenden Angaben auf dem Férderansuchen. Allerdings lasst die aktuelle
Formulierung einiges an Interpretationsspielraum. So ist nicht klar, welche Norm oder Regelung hier
zu Grunde liegen soll. Da diese Angaben aber entscheidend fiir die Gewahrung einer Forderung sind,
muss hier noch entsprechend Klarheit geschaffen werden. Nur so kann eine einheitliche Berechnung
aller Angaben auf dem Foérderansuchen gewahrleistet werden.
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Zu § 11 Abs 2 - Verfahren

§ 11 Abs 2 sieht vor, dass bei der Reihung von einlangenden Férderansuchen der Anteil an
erneuerbarer Energie im Energiemix des Fernwarme- oder Fernkaltesystems maligeblich ist.

Sehr problematisch ist weiters die Vorgabe, dass Forderwerber, die einen héheren Anteil an
Erneuerbaren planen, vorgereiht werden diirfen (§ 15). Dies widerspricht massiv der erwédhnten
Fiskalgeltung der Grundrechte: Forderungen miissen in gleichheitskonformer Weise und nach
sachlichen Kriterien fiir alle Férderwerber gewahrt werden. Weiters wird der Grundsatz, bei dem
die Vergabe von Forderungen durch den Bund unter den Anforderungen des Gleichheitssatzes, insb.
des Sachlichkeitsgebots steht, untergraben. Gerade die riickwirkende Regelung wiirde dazu
flihren, dass Dispositionen und Millionen an Investitionen in Fernwarmeprojekte, die derzeit im
Forderriickstau stehen, mit dieser liberfallsartigen Anderung des Férderregimes mit einem
Federstrich frustriert werden.

Hinzu kommt, dass in definierten Fernwarmeversorgungsgebieten gréRerer Stadte, in denen zur
Verbesserung der Luftgiite ein Fernwarmeanschlussauftrag erteilt werden kann, ein hoherer
Malstab an die Versorgungssicherheit des Fernwarme- oder Fernkaltesystems angelegt wird, die aus
Risikogesichtspunkten nur durch Einbindung mehrere unterschiedlicher Versorgungsquellen
(Aufbringungsmix) sichergestellt werden kann. Durch eine undifferenzierte Priorisierung besteht
auch die Gefahr, die Umsetzbarkeit von raumordnungsrechtlich vorgesehenen und bereits
erlassenen (kommunalen) Energiekonzepten zu unterwandern.

Daher schlagen wir folgende Formulierung bzw. Erganzungen vor:

»§11.

(2) Férderansuchen sind unverziiglich nach ihrem Einlangen zu behandeln, unabhdngig davon, ob
Mittel zur Bedeckung der Férderung gemdfS § 7 zur Verfiigung stehen. Erfiillt ein Férderansuchen
sémtliche Fordervoraussetzungen mit Ausnahme der zur Verfiigung stehenden Mittel, so ist die
Gewdihrung der Férderung gemdifS Abs 3 auszusprechen. Ein Rechtsanspruch auf die Férderung
entsteht jedoch erst mit Abschluss eines Férdervertrages. Jedes Kalenderjahr sind
Forderansuchen nach Mafigabe der dadurch bew:rkten spez:flschen Emsparung von COZ-
Emissionen Héhe-des-im-Ansuchen-angegebenen A erreverbd fe—n
Fem-waﬁme—edepl;emka#e&yst-ems lnnerhalb dieses Kalenderjahres zu relhen wobe/ eine hohere
spezifische Einsparung von CO2-Emissionen ein-héherer-Anteil zu einer Vorreihung innerhalb dieses
Kalenderjahres fiihrt. Bei gleichem Rang entscheidet der Zeitpunkt des Einlangens des
Férderansuchens. Der im Antrag angegebene Anteil an erneuerbarer Energie und {(...)“

Zu § 13 — Forderungsvertrag:

Wir schlagen folgende Erganzung vor:

»$8 13 Abs. 1 samt Uberschrift zu § 13 lautet:
,Fordervertrag
§ 13. (1) Uber die Férderungen ist nach einer positiven Entscheidung iiber das Férderansuchen ein
Férdervertrag abzuschliefSen, sobald das genehmigte Forderansuchen erstgereiht gemdf § 11 Abs 2
im diltesten Kalenderjahr ist, in dem fiir gewdihrte Férderansuchen noch kein Férdervertrag
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abgeschlossen ist und die Mittel zur Bedeckung dieser Férderung gemdp § 7 bereitstehen. Ein
Anspruch auf die Férderung entsteht erst mit Abschluss eines Férdervertrages.”

Zu § 15 - Ubergangs- und Inkrafttretensbestimmungen:

Wie bereits bei § 11 Abs 2 dargestellt, widersprechen auch die Absatze 3 und 4 massiv der
erwdhnten Fiskalgeltung der Grundrechte, weiters wird der Grundsatz, bei dem die Vergabe von
Forderungen durch den Bund unter den Anforderungen des Gleichheitssatzes, insb. des
Sachlichkeitsgebots steht, untergraben. Die riickwirkende, liberfallsartige Anderung des
Forderregimes fiihrt dazu, dass der Zweck des WKLG untergraben wird.

Daher schlagen wir folgende Anderungen vor:

§ 15.

(3) § 4 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. x/y gilt auch fiir Férdervertrdge, die
im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. x/y bereits abgeschlossen waren und
fiir Férderansuchen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. x/y bereits
eingebracht waren. Auf Férderansuchen, die vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. x/y
gemdf § 10 Abs 1 eingebracht wurden sind § 4 und § 6 in der Fassung BGBI. Nr. 72/2014
anzuwenden.

Wir danken fiir die Méglichkeit der Stellungnahme, bitten um Berlcksichtigung unserer Punkte und
stehen fir weitere Fragen gerne zur Verfligung.

Freundliche GriRe

i
¢ | / o e
W77 2
GenDir. Stv. DI Peter Weinelt Mag. Michael Mock
Fachverbands-Obmann Geschaftsfuhrer
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	STN FGW EAG-Paket 2020 an BMK final 28102020
	Gültige Nachweise in Höhe der eingespeicherten Menge werden auf ein Konto transferiert und bei der Ausspeicherung, abzüglich der gelöschten Nachweise, als Nachweise für die Produktion des erneuerbaren Gases herangezogen. Nachweise, die auf das Konto t...
	Entsprechend diesem Vorschlag sollte in § 80 EAG - sowie in § 129b Abs 7 GWG - zumindest die folgende Ergänzung aufgenommen werden:
	„(2) Herkunftsnachweise gelten zwölf Monate ab der Erzeugung der betreffenden Energieeinheit. Ein Herkunftsnachweis ist nach seiner Verwendung zu entwerten. Herkunftsnachweise, die nicht entwertet wurden, werden spätestens 18 Monate nach der Erzeug...
	Wie bereits zum EAG angemerkt, wird im EAG-Paket das Thema erneuerbares Gas nur in Randbereichen adressiert. Da wesentliche Bestimmungen dazu fehlen, ist eine umfassende Beurteilung der vorliegenden „Schnittstellen“ für Grünes Gas ohne vollständiges G...
	Alle Marktteilnehmer haben größtes Interesse daran, dass die gesetzlichen Bestimmungen und Regelungen klar, eindeutig und zweckdienlich sind. Das Ziel der Entwicklung einer klimaneutralen, dekarbonisierten und sektorgekoppelten Energieversorgung ist i...
	Daher sollen auch die im GWG zu begutachtenden Bestimmungen bzgl. erneuerbare Gase (insb. die §§ 129b bis 130 – Herkunftsnachweise und § 133a) aus dem EAG-Paket herausgelöst und erst gemeinsam mit dem Grün-Gas-Paket begutachtet werden.
	Unter diesem Vorbehalt nehmen wir – soweit möglich – zu den einzelnen Bestimmungen Stellung.
	Weiters bringen wir zum bestehenden GWG Änderungsvorschläge ein, die größtenteils bereits bei der ÖSG-Novell 2017 eingebracht wurden, aber nicht mehr berücksichtigt werden konnten.
	Zu § 7 GWG 2011 - Definition von Erneuerbaren Gasen:
	Die Definitionen geben lediglich die Begriffsbestimmungen der Gaskennzeichnungsverordnung der
	E-Control wieder. Dekarbonisierte Gase sollten jedoch zur besseren Unterscheidung nicht als Teil der „sonstigen Gase“, sondern als eigener Begriff definiert werden, da diese Gase (einschließlich kohlendioxidarmes Gas) ebenfalls wesentlich zur Erreichu...
	Weiters sollte statt „erzeugtem bzw. hergestelltem“ Wasserstoff besser von „umgewandeltem“ Wasserstoff gesprochen werden, da die „Erzeugung“ im ElWOG bzw. GWG als eigener Begriff bereits für andere Tätigkeiten belegt ist und zudem beim chemischen Proz...
	a)  Bei der Elektrolyse wird Wasser unter Einsatz von Strom in die Bestandteile Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) zerlegt. Dabei wird die elektrische in chemische Energie umgewandelt und im Wasserstoff gespeichert;
	b)  Beim Reformierungsverfahren wird fossilen Energieträgern (hauptsächlich Erdgas) der Wasserstoff abgespaltet;
	c)  Bei der Pyrolyse wird Erdgas ohne Kohlendioxidemissionen in CO2-neutralen Wasserstoff und den wichtigen Rohstoff Kohlenstoff (Carbon, Graphit, etc.) aufgespalten.
	Einleitend ist festzuhalten, dass eine Regelung über Herkunftsnachweise derzeit verfrüht ist und erst in Kombination mit den gesamten Regelungen zu Grünem Gas in Abstimmung mit den betroffenen Stakeholdern erfolgen soll.
	Diese Bestimmung enthält zahlreiche Kritikpunkte, etwa der unbestimmte Begriff „angeschlossene Gasanlagen" (also müssten auch Endverbraucher und nicht nur Produktionsanlagen registriert sein) und dass Verteilernetzbetreiber als Kontrollorgan und Melde...
	Vor allem sollte kein neues (drittes) Nachweisregister für Gas bei der E-Control eingerichtet werden, sondern eine Fortführung bzw. Überleitung des aktuellen Biomethannachweisregisters des Bilanzgruppenkoordinators gewährleistet sein.
	Dies ist zur Vermeidung von Mehrfachstrukturen und insbesondere auch im Hinblick auf bestehende Anlagen bzw. Produkte auch künftig unerlässlich.
	Es ist daher unverständlich, warum die Regulierungsbehörde als zuständige Stelle für Ausstellung, Übertragung und Entwertung der Herkunftsnachweise für erneuerbares Gas benannt wird und somit ein drittes Nachweisregister neu eingerichtet werden soll. ...
	1. für die Verstromung (Zuständigkeit des BKO mit Biomethanregister),
	2. für den Einsatz als Biokraftstoff (Zuständigkeit des UBA mit Nachhaltigkeitsnachweisregister),
	3. zur Gaskennzeichnung (Herkunftsnachweisregister der E-Control).
	Wir haben darauf bereits 2019 im Rahmen der – weitgehend ohne entsprechende gesetzliche Grundlage erfolgten – Erlassung der Gaskennzeichnungs-VO der E-Control hingewiesen. Eine nunmehrige gesetzliche Sanierung ohne Einbeziehung in das Gesamtkonzept fü...
	Zur Vermeidung von Parallelsystemen, Mehrfachregistrierungen, der Gefahr von Doppelmeldungen von Mengen und unnötiger Kosten schlagen wir daher vor, die operative Abwicklung (Registrierung, Dokumentationssystem, Ausstellung und Stilllegung sowie Hande...
	Der Regulierungsbehörde soll hingegen die Aufsicht (z.B. Überwachung der Richtigkeit des Versorgermixes gemäß § 130 GWG) zukommen:
	Sollte dennoch an einem dritten Nachweissystem bei der E-Control festgehalten werden, sollten zumindest die folgenden Änderungen vorgenommen werden:
	Zu § 129b Abs 2: Völlig unklar ist, warum sich – im Unterschied zu klaren Vorgabe in § 78 Abs 2 EAG – neben den ans öffentliche Netz angeschlossenen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Gase auch (alle sonstigen angeschlossenen) Gasanlagen in der Herkun...
	Auch die in den Erläuterungen genannten Vorbildregelungen im ElWOG und EAG sehen keine derartige Ausweitung vor.
	Daher bedarf es (in Entsprechung von § 78 EAG) folgender Richtigstellung im § 129b Abs 2:
	„(2) An das öffentliche Netz angeschlossene Gasanlagen und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Gase sind vom Anlagenbetreiber, einem Anlagenbevollmächtigten oder von einem vom Anlagenbetreiber beauftragten Dritten bis zur Inbetriebnahme der Anlage in ...
	Eine Information des Bilanzgruppenkoordinators kann nicht beim Netzzutritt, sondern soll zum Zeitpunkt der Registrierung der Produktionsanlage für erneuerbare Gase im Bilanzgruppensystem erfolgen. Aufgrund der weiten Registrierungspflicht in Abs 2 (al...
	Wir schlagen daher folgende Änderung vor:
	„(3) Der Bilanzgruppenkoordinator hat Anlagenbetreiber beim Netzzutritt über deren Registrierungspflicht in der Herkunftsnachweisdatenbank zu informieren. Fehlende oder mangelhafte Eintragungen sind vom Netzbetreiber an die Regulierungsbehörde zu mel...
	Zu § 129b Abs 4:
	Eine zwingende Meldung aller Produktionsmengen kann zu Mehrfachzählungen insbesondere beim BKO (für die spätere Dokumentation von Ökostromförderungen) und einem Herkunftsnachweis-registersystem der Regulierungsbehörde führen. Es soll weiterhin im Erme...
	Wir schlagen daher folgende Änderung vor:
	Zu § 129b Abs 7:
	Dass auch nicht entwertete Herkunftsnachweise für erneuerbare Gase spätestens 18 Monate nach der Produktion verfallen sollen, ist im Hinblick auf die zukünftige sektorgekoppelte Energie-wirtschaft jedenfalls ein zu kurzer Zeitraum. Dadurch entsteht da...
	Da die besonderen gaswirtschaftlichen Gegebenheiten inklusive (langfristiger und großvolumiger) Speicherbarkeit in der Netzinfrastruktur als auch in Speicheranlagen eine starke saisonale Komponente haben, muss ermöglicht werden, dass ein Herkunftsnach...
	Als bevorzugter Ansatz sollte analog zu § 8a Stromkennzeichnungsverordnung (Nachweisen für elektrische Energie durch Pumpspeicherkraftwerke) eine derartige Regelung auch für erneuerbare Gase vorgesehen werden, wenn sie in einen Gasspeicher ein- und au...
	Gültige Nachweise in Höhe der eingespeicherten Menge werden auf ein Konto transferiert und bei der Ausspeicherung, abzüglich der gelöschten Nachweise, als Nachweise für die Produktion des erneuerbaren Gases herangezogen. Nachweise, die auf das Konto t...
	Entsprechend diesem Vorschlag sollte in § 129b Abs 7 zumindest die folgende Ergänzung aufgenommen werden (wobei im Gasbereich sowie in Art 19 RED II der Begriff „Produktion“ statt „Erzeugung“ zu verwenden ist. Dies ist auch bei den anderen Bestimmunge...
	„(7) Herkunftsnachweise gelten zwölf Monate ab der Erzeugung Produktion der betreffenden Energieeinheit. Ein Herkunftsnachweis ist nach seiner Verwendung zu entwerten. Herkunftsnachweise, die nicht entwertet wurden, werden spätestens 18 Monate nach de...
	Zu § 129b Abs 8:
	Über den Zweck des Versorgermixes hinaus (gemäß Art 19 RED II sind dafür keine Nachhaltigkeits-kriterien erforderlich) sieht § 129b Abs 8 auch das Grüngassiegel gemäß § 82 EAG vor, das den Nachhaltigkeitskriterien des § 6 EAG entsprechen muss (Abs 8 Z...
	Dieses Erfordernis (Z 9) sollte daher aus der Liste der Angaben gestrichen werden.
	Zu § 130 GWG:
	Für den Versorgermix (Nachweis des Anteils erneuerbarer Energien gegenüber Endkunden durch Herkunftsnachweise) sind gemäß Art 19 RED II keine Nachhaltigkeitskriterien (Art 29) erforderlich. Es ist daher völlig unverständlich, warum ein Herkunftsnachwe...
	Wie bereits oben zum EAG angemerkt, müssen zur Vermeidung von Umsetzungs- und Abwicklungs-problemen die Begriffe hinsichtlich Nachweistypen (Herkunftsnachweis, Nachhaltigkeitsnachweis, etc.), Lieferart (Book&Claim, Massenbilanzierung) und Begutachtung...
	Durch die vorgesehene Streichung der bisherigen § 130 Abs 10 GWG entfällt die Mengenuntergrenze von 30 Mio. m3 für die verpflichtende Gaskennzeichnung (Versorgermix) auf Rechnungen und Werbematerial. Weiters entfällt die bisherige Trennung zwischen Ve...
	§ 130 Abs 2:
	Die Darstellung der Umweltauswirkungen ist nach Art. 19 RED II nicht erforderlich und auch laut § 5 Gaskennzeichnungsverordnung bloß freiwillig. Daher soll der Versorgermix auch gemäß § 130 Abs 2 GWG keine verpflichtende, sondern bloß freiwillige Dars...
	§ 130 Abs 9 - Übergangsregelung für erneuerbares Gas aus den Jahren 2018 bis 2020:
	Diese Übergangsregelung ist wirkungslos, weil gemäß EAG die Anrechnung auf eine später folgende Quote der Versorger für „Altanlagen“ ausgeschlossen wird.
	Überdies ist der Übergangszeitraum zu kurz bemessen und sollte mit 2016 beginnen und bis zu einem Zeitpunkt verlängert werden der im Rahmen einer allfälligen Beimengungsverpflichtung eine vollständige Anrechnung ermöglicht. Zumindest die Speicherbarke...
	Der Grund für einen zwingenden Übertrag von noch nicht verwerteten erneuerbaren Gasnachweisen in das HKN-Register erschließt sich nicht.
	Eine Nichtnutzung solcher Nachweise ist möglich, da die Mengen gegebenenfalls für einen späteren Anwendungszeitpunkt gespeichert wurden (auch physisch). Sofern eine Überführung in das HKN-Register erfolgt, wäre eine zwingende Stilllegung nach Ablauf d...
	Die Ausgestaltung der entsprechenden Abwicklungsprozesse ist ausstehend und sollte im Sinne der derzeitigen Eigentümer der entsprechenden Biomethanmengen erläutert werden.
	Die automatische Ausstellung von Herkunftsnachweisen für noch nicht verwertete Biomethan-mengen aus den vergangenen Jahren könnte einem Eingriff in bestehende Eigentumsrechte gleichkommen, sollte daher verfassungsrechtlich geprüft und im Sinne der Wer...
	Zumindest sollten folgenden Ergänzungen in § 129b Abs 9 vorgenommen werden:
	Sollte an der Bestimmung dennoch weiter festgehalten werden, ist jedenfalls zumindest die Abstimmung mit den technischen Regelsetzern sowie den für die Betriebssicherheit zuständigen Behörden in das Gesetz aufzunehmen, um die Realisierbarkeit in Übere...
	„§ 133a. Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie kann im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der Bundesministerin für Landwirtschaft, Region...
	Zu § 134 Abs 1 - Ausnahme von der Genehmigungspflicht für bloß vorübergehende Tätigkeiten
	Zu § 6 Abs 5:
	anzubieten.
	(2) Verordnungen gemäß § 26 Abs. 1 Z 1a können weitere Anordnungen vorsehen, um die von den Endverbrauchern bereits erworbenen oder gebuchten Erdgasmengen dem Markt zur




